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20. 11. 1974 

Bericht der Bundesregierung an den National­
rat über die Verwaltungsreform in den Jah­

ren 1971 bis 1974 

"An den 
Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

Die Bundesregierung hat in ihrer Sitzung vom 
19. November 1974 beschlossen, dem Nationalrat 
nachstehenden 

I B e r i c h t  
über die Verwaltungsreform im Bereiche des 

Bundes in den Jahren 197 1 bis 1974 
vorzulegen : 

LEINLEITUNG 
Diese Bundesregierung hat sich ebel1!so wie die 

Bundesregierung der XII. Gesetzgebungsperiode 
ausdrücklich zur Verwaltungsreform bekannt. 
Diesem Bekenntnis entsprechend war und ist die 
Bundesregierung ständig bestrebt, so wie es in 
der Regierungserklärung vorri 27. April 1970 -
mit "der sich die Bundesregierung in ihrer Er­
klärung vom 5. November 1971 identifiziert 
hat - angekündigt worden war, die Stniktur 
der öffentlichen Verwaltung den sich ständig 
ändernden Bedingungen anzupassen und auf die 
Erfordernisse eines modernen Industriestaates 
auszurich ten. 

Die Bundesregierung hat sich bei ihren Be­
mühungen um eine Modernisierung der öffent­
lichen Verwaltung in!lbesondere �on jenen grund­
sätzlichen überlegungen leiten l,assen, die in dem 
Bericht der Verwaltungsreformkommission nie­
dergelegt sind, den die Bundesregierung dem 
Nationalrat anfangs des Jahres 1971 zugeleitet 
hat (vgl. Nr. III-46 der Beilag!!n zu den steno­
graphischen Protokollen de� Nationalrates 
XII. Gesetzgebungsperiode) und der vom Natio� 
nalrat am 23. Juni 1971 einstimmig zur Kenntnis 
genommen wurde. 

Einem bei verschiedenen Anlässen geäußerten 
Wunsche Abgeordneter zum Na"tionalrat ent­
spr,echend, sollen mit dem nunmehr vorgelegten 
Bericht jene in den vergangenen Jahren getrof­
fene Maßnahmen dargestellt werden, die nach 
Auffassung der Regierung zu einer Reform der 
Verwahung beitragen. Die Bundesregierung geht 
hiebei von jenen Schwerpunkten aus, die nach 
dem oben erwähnten Bericht des Jahres 1971 
im Mittelpunkt aller Bemühungen um eine Re-

form der Verwaltung stehen müssen. Es sind dies 
im einzelnen : 

1 .  die Reform des Rechtsgutes, 
2. die Verbesserung des Personalsystems, 
3. die Reorganisation der Dienststellen und 
4. die Rationalisierung der Arbeitsweise der 

Dienststellen. 

II. REFORM DES RECHTS GUTES 
A. R e c htsbere i n i g u n g  

Wie bereits in dem eingangs erwähnten Bericht 
dargestellt wurde, s"etzt jede Reform der Verwal­
tung eine Reform der Rechtsordnung voraus. In 
diesem Sinne wurden die Bemühungen um eine 
Neukodifikation einzelner Rechtsgebiete in ten­
siviert und in den J ahr"en 1971 bis 1974 vor allem 
folgende Neuregelung"en ganzer Rech1:sgebiete 
vorgenommen: 

Normengesetz 197 1 ,  BGBl. Nr. 240, 
Bundesstraßengesetz 1971 ,  BGBl. Nr. 286, 
Gewerbliches Selbständigen -Krankenversiche-

rungsgesetz 1 97 1 ,  BGBl. Nr. 287, 
Antidumpinggesetz 1971 ,  BOBl. Nr. 384, 
Anti-Marktstörungsgesetz, BGBl. Nr. 393/ 

1971 ,  
Tilgungsgesetz 1972, BGBl. Nr. 68,  
Umsatzsteuergesetz 1 972, BGBl. Nr. 223, 
Arbeitnehmerschutzgesetz, BGBl. Nr. 234/1972, 
Einkommensteuergesetz 1 972, BGBl. Nr. 440, 
Kartellgesetz; BGBl. Nr. 460/1972, 
Meldegesetz 1972, BGBl. Nr. 30/1973, 
Bundesministeriengesetz 1973, BGBl. Nr. 389, 
Staatsgrenzgesetz, BGBl. Nr. 9/1974, 
Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974, 
Gewerbeordnung 1 973, BGBl. Nr. 50/1974, 
Strafgesetzbuch, BGBl. Nr. 60/ 1974, 
Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 139/1974, 
Arbeitsinspektionsgesetz 1974, BGBl. Nr. 143, 
Tierversuchsgesetz, BGBl. Nr. 1 84/1 974, 
Stadterneuerungsgesetz, BGBl. Nr. 287/1974, 
Bodenbeschaffungsgesetz, BGBl. Nr. 288/1974. 
Nachstehende Regierungsvorlagen, durch die 

weitere Schritte zur B ereinigung des Rechtsgutes 
getroffen werden sollen, stehen nach dem Stand 
vom 1. November 1 974 im Nationalrat zur Be­
handlung : 

Abgabenverwaltungsorganisa'tionsgesetz, " 
Nr. 1 159 der Beilagen zu den stenographischen 
Protokollen des Nationalrates, XIII. Gesetzge­
bun"gsperiode, 
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Bundesförderungsgesetz, Nr. 606 der Beilagen 
zu den stenographischen Protokollen des N atio­
nalrates, XIII. Gesetzgebungsperiode, 

Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz, Nr. 1098 
der Beilagen zu -den stenographischen Protokol­
len des Nationalra:tes, XIII. Gesetzgebungs­
periode, 

Bundestheatergesetz, Nr. 1271 der Beilagen zu 
den stenographischen Protokollen des National­
rates, XIII. Gesetzgebungsperiode, 

Forstgesetz, Nr. 1266 der Beilagen zu den 
stenographischen Protokollen des Nationalrates, 
XIII. Gesetzgebungsperiode, 

UOG, Nr. 888  der Beilagen zu den steno-
graphischen Protokollen des Nationalrates, 
XIII. Gesetzgebungsperiode, 

Bundesrechenamtsgesetz, Nr. 608 der Beilagen 
zu den stenographischen Protokollen des N atio­
nalrates, XIII. Gesetzgebungsperiode, 

Lebensmittelgesetz, Nr. 9 der Beilagen zu den 
-stenographischen Protokollen des Nationalrates, 
XIII. Gesetzgebungsperiode, 

Tierärztegesetz, Nr. 1 158  der Beilagen zu den 
stenographischen Protokollen des Nationalrates, 
XIII. Gesetzgebungsperiode, 

Bundesges-etz über die persönlichen Rechtswir­
kungen der Ehe, Nr. 8 5 1  der Beilagen zu den 
stenographischen Protokollen des Nationalrates, 
XIII. Gesetzgebungsperiode, 

Bundesgesetz über die Neuordnung des gesetz­
lichen Erbrechts des Ehegatten und des gesetz­
lichen Güterstandes, Nr. 1 43 der Beilagen zu den 
stenographischen Protokollen des Nationalrates, 
XIII. Gesetzgebungsperiode, 

Bundesgesetz über die Neuordnung der Rechts­
stellung der ehelichen Kinder, Nr. 144 der Bei­
lagen zu den stenographischen Protokollen des 
Nationalrates, XIII. Gesetzgebungsperiode, , 

Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Bundes­
Verfassungsgesetz hinsichtlich des Schulwesens 
neuerlich abgeändert wird, Nr. 584 der Beilagen 
zu den stenographischen Protokollen des Natio­
nalrates, XIII. Gesetzgebungsperiode, 

Bundesgesetz betreffend Grundsätze für die 
Organisation und -den Wirkungsbereich der land­
und forstwirtschaftlichen Schulbeiräte, NI'. 585 
der Beilagen zu den stenographischen Protokol­
len des Nationalrates, XIII. Gesetzgebungs­
periode, 

Land- und forstwirtschaftliches Privatschulge­
setz, Nr. 587 der Beilagen zu den stenographi­
schen Protokollen des Nationalrates, XIII. Ge­
setzgebungsperiode, 

Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für 
land- und forstwil'tschaftliche BerufsschuJen, 
Nr. 588  der Beilagen zu den stenographischen 
Protokollen -des Nationalrates, XIII. Gesetzge­
bungsperiode, 

Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für 
land- und forstwirtschaftliche Fachschulen, 
Nr. 638 der Beilagen zu den stenographischen 
Protokollen des Nationalrates, XIII. Gesetzge­
bungsperiode, 

I 
Verwaltungsakademiegesetz, Nr. 1295 der Bei-

lagen zu den stenographischen Protokollen des 
Nationalrates; XIII. Gesetzgebungsperiode, 

Berggesetz 1974, Nr. 1303 der Beilagen zu den 
stenographischen Protokollen des Nationalrates, 
XIII. Gesetzgebungsperiode. 

Bei Beurteilung .der vorstehenden Maßnahmen 
muß im übrigen bedacht werden, daß allein durch 
das Bundesministeriengesetz 1973, die Gewerbe­
ordnung 1973 und das neue Strafgesetzbuch über 
200 Rechtsvorschriften, die zum Teil bis ins 
18 .  Jahrhundert zurüclueichen, außer Kraft ge­
setzt wurden. Dies zeigt, welcll bedeutsamer 
Schritt in Richtung auf eine Bereinigung des 
Bundesrechtes in den letzten Jahren gesetzt 
wurde. 

In diesem Zusammenhang ist aucll auf die 
Tätigkeit der Verwaltungsreformkommission auf 
diesem Gebiet hinzuweisen, die eine eigene 
Arbeitsgruppe zur Behandlung von Fragen be­
treffend die Reform des Rechtsgutes eingesetzt 
hat, die nach ,eingehenden Beratungen unter dem 
Vorsitz des Präsidenten des Verwaltung-sgerichts­
hofes Dr. L 0 e b e n s  t e i n  zu folgendem Ergeb­
nis kam: 

1 .  Da eine umfassende Neukodifikation der 
gesamten österreichischen Rechtsordnung arbeits­
mäßig in absehbarer Zeit nicht bewältigt werden 
kann, muß die sukzessiv-e Neuregelung von Teil ­
gebieten der Rechtsor-dnung mit besonderem 
Nachdruck betrieben werden. Der Neuregelung 
ist hiebei gegenüber der Wiederverlautbarung 
der Vorzug zu geben, da im Wege der Wieder­
verhutbarung Zweifelsfragen betreffend Deroga­
tion oder Verfassungswidrigkeit nicht gelöst wer­
den können. 

2. Daneben sollte im übrigen die Ausscheidung 
überholten Rechtsmaterials etwa in der Form 
der dem Nationalrat ehemals vorgelegten Rechts­
bereinigungsgesetze nicht vergessen werden, und 
mit der Kompilation der auf diese Weise vor­
bereinigten Rechtsordnung begonnen werden. 

3. Diese Vorgangsweise erscheint auch im Lichte 
der in der BRD und in der Schweiz auf diesem 
Gebiet gewonnenen Erfahrungen die empfehlens­
werteste zu sein. 

B. A n p a s s u n g  d e r  R ech t s o r d n u n g  
a n  d i e  m o d e r n e  t ech n o l o g i sch e 
E n t w i c k I u n g, i n s  b e s 0 n d e r  e h i n ­
s ich t l ich des E i n s a t z e s  v o n  E D V 

Auf diesem Gebiet sind wichtige Schritte unter­
nommen worden: 

1. Was zunächst die Erleichterung des Einsat­
zes von EDV-Anlagen betrifft, ist das Bundes-
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gesetz BGBL Nr. 577/1973 zu nennen, mit dem 
das Handelsgesetzbuch und die Bundesabgaben­
ordnung dahingehend novdliert wurden, daß die 
ausschließliche Aufzeichnung und Evidenthaltung 
der Betriebsrechnungsunterlagen auf EDV-Daten­
trägern für zulässig erklärt wurde. 

Die gleiche Absicht verfolgt das Meldegesetz 
1972, BGBL Nr. 30/1973, das für Beherbergungs­
betriebe bei Führung ·des Gästebuches und für 
die Meldebehörden bei Führung des Melderegi­
sters die Möglichkeit des Einsatzes der EDV 
schafft. 

Weiters wurde vom Bundeskanzleramt/Verfas­
sungsdienst eine No·velle zum Allgemeinen Ver­
waltungsverfahrensgesetz (A VG) zur Begutach­
tung versendet, mit der u. a. erreicht werden soll, 
daß in den dem A VG unterliegenden Verwal­
tungsverfahren ' - so wie derzeit schon in der 
Abgabenverwaltung üblich - EDV-Anlagen zur 
Bescheidausfertigung herangezogen werden kön­
nen. 

2. Einen nicht unerheblichen Beitrag zur Ver­
waltungsvereinfachung könnte auf manchen Ge­
bieten auch die Mikroverfilmung (z. B. von 
Akten) leisten. Deshalb soll mit dem bereits er­
wähnten Entwurf einer AVG-Novelle eme 
wesentliche rechtliche Vo;aussetzung für den 
sinnvollen Einsatz der Mikro-Verfilmung im 
öffentlichen Bereich geschaffen werden : 

tjff·entliche Urkunden sollen ihren Charakter 
als öffentliche Urkunden - unter gewissen 
Kautelen - auch in mikroverfilmter Form be­
halten. 

3. Um eine Vereinfachung und Beschleunigung 
mündlicher Verhandlungen vor den Gerichten 
und Verwaltungsbehörden zu ermöglichen, wurde 
die Verwendung von Schallträgern (z. B. Ton­
bändern) zur Festhaltung des Verhandlungsab­
laufs für den Bereich des Zivilprozesses durch 
eine Novelle zur ZPO, BGBL Nr. 12111973, 
gestattet; für den Bereich des Verwaltungsver­
fahrens sieht dies der Entwurf einer NoveUe 
zum AVG vor. 

III. VERBESSERUNG DES PERSONAL­
SYSTEMS 

A. V e r b e s s e r u n g  d e r A u s w a h l 
Die Möglichkeit zur Auswahl leistungsfähiger 

Bediensteter für die öffentliche Verwaltung hängt 
wesentlich davon ab, ob sich eine genügende 
Anzahl von Bewerbern für diesen Berufszweig 
interessiert. Um nun die Attraktivität des öff·ent­
lichen Dienstes gegenüber der Privatwirtschaft 
zu steigern, wurden die Anfangsbezüge der Bun­
de�bediensteten angehoben (BGBL Nr. 573/1973). 

Im Zusammenhang mit den Auswahlverfahren 
im öffentlichen Dienst muß auch das Ausschrei­
bungsgesetz erwähnt werden, das dem National­
rat als Regierungsvorlage (Nr. 748 der Beilagen 
zu den stenographischen protokollen des Natio-

nalrates, XIII. Gesetzgebungsperiode) zugeleitet 
wurde. Mit diesem Gesetz soll erreicht werden, 
daß die Besetzung der wesentlichen Funktionen 
in der Verwaltung der öffentlichkeit zur Kennt­
nis gelangt, und somit einer größeren Zahl von 
Bewerbern als bisher die Chance geboten wird, 
in den Auswahlprozeß mit einbezogen zu wer­
den. Dies wird, wie die Bundesregierung hofft, 
zu einem objektiveren Verfahren der Besetzung 
von Schlüsselpositionen im öffentlichen Dienst 
führen als bisher. 

B. V e rb e s s e r u n g  d e r A u s b i l d u n g  

1.' Bereits verwirklichte Maß na hmen 

a) Bis in jüngste Vergangenheit wurde die Vor­
bereitung und Durchführung der Dienstprüfun­
gen für den rechtskundigen Dienst der Bundes­
bediensteten von den Ländern im Rahmen der 
Ausbildung ihrer eigenen Bediensteten besorgt. 
Auf der Grundlage der §§ 8 ff. Gehaltsüberlei­
tungsgesetz wurden nunmehr durch Verordnung 
(vgl. BGBl. Nr. 427/1971 und BGBL Nr. 605/ 
1973) beim Bundeskanzleramt ein Ausbi·ldungs­
lehrgang zur Vorbereitung der Bundesbedienste­
ten auf die Dienstprüfungen für den rechtskun­
digen Dienst geschaffen. Er umfaßt auch Ausibil­
dungs gegenstände wie "V erwaltungsmanage­
ment", "Methoden der Menschenführung" usw., 
womit den heutigen Anforderungen an den Ver­
waltungsbeamten besser als bisher Rechnung ge­
tragen werden soll. 

Ein weiterer Ausbildungslehrgang wurde im 
folgenden für den gehobenen Rechnungsdienst 
eingerichtet (BGBL Nr. 3 14/1973). 

ib) Die Rolle der Ausbildung im Rahmen eines 
so großen "Unternehmens", wie es die Bundes­
verwaltung darstellt, darf jedoch nicht auf die 
bloße Vorbereitung für Dienstprüfungen be­
schränkt bleiben; sie muß sich vielmehr auch auf 
die Weiterbildung und notfalls Umschulung der 
Bedienst·eten erstrecken. 

Bemühungen betreffend die Weiterbildung hat 
vor allem das Bundesministerium für Inneres 
gesetzt, in dem Spezialkurse für seine Bedienste­
ten zur Vermittlung von Kenntnissen im moder­
nen Management und Führungsverhalten abge­
halten wurden. Mit Beginn dieses Jahres wurde 
überdies eine Zentralstelle für die Aus- und Fort­
bildung in der Generaldirektion für die öffent­
liche Sicherheit eingerichtet, die sich derzeit be­
sonders um die psychologische Fortbildung der 
Exekutivbeamten im Umgang mit der Bevölke­
rung sowie in der Verbrechensbekäffilpfung be­
müht. 

Als Beitrag zur Erleichterung der Umschulung 
von Bundesbediensteten ist schließlich die Ab­
haltung eines zweijährigen Abiturientenlehrgan­
ges für Datenverarbeitung und Organisation im 
EDV-Schulrechenzentrum des Bundesministe-

2 
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riums für Unterricht zu erwähnen, zu dem Bun­
desbedienstete gegen halbtägige Dienstfreistellung 
bei Erbringung eines Erfolgsnachweises zugelas­
sen wurden. 

2. Die Verwaltungsakademie 

Die geänderte Umwelt, die den vermehrten 
Einsatz mittel- und längerfristiger Plan,ungs- und 
Prognosetechniken und die ZuhilfenaJhme von 
Kommunikations- und Kooperationsmethoden 
des modernen Wirtschaftsmanagements auch in 
der Verwaltung geboten erscheinen lassen, ver­
langt jedoch, daß das gesamte Ausbildungswesen 
für Bundesbedienstete auf eine neue Basis ge­
stellt wird. Die Bundesregierung hat deshalb dem 
Nationalrat eine Regierungsvorlage über ein Bun­
desgesetz, mit dem eine Verwaltungs akademie des 
Bundes errichtet wird, zugeleitet (Nr. 1295 der 
Beilagen zu den stenographischen Protokollen 
des Nationalrates, XIII. Gesetzgebungsperiode). 

Dieser Gesetzesentwurf, der von einer beim 
Bundeskanzleramt eigens eingerichteten Kommis­
sion unter Vorsitz von Sektionschef Doktor 
M a r k 0 v i c s, bestehend aus Beamten, Gewerk­
schaftsvertretern und Persönlichkeiten, die auf 
Grund ihrer Stellung und Kenntnisse zur Mit­
arbeit berufen schienen, erarbeitet wurde, sieht 
die Schaffung von vier Aufgabenhereichen der 
Verwaltungsakademie vor, u. zw. einen für 
Grundausbildung, einen weiteren für Aufstieg 

nen Verwaltung zu ersetzen. Damit sollen für 
die genannten Dienstzweige Aufstiegschancen ge­
schaffen werden, die bisher nur ,den Lehrern und 
Berufsoffizieren eröffnet waren. 

Ein im Sinne der modernen Personalführung 
besonders wichtiges Anliegen soll durch die dritte 
Aufgabe der Verwaltungsakademie, die berufs­
begleitende Fortlbildung, verwirklicht werden. Sie 
soll den Bundesbediensteten die Mög,lich:keit er­
öffnen, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten über die 
reine Fachfortbildung hinausgehend unter Berück­
sichtigung anderer, insbesondere verwandter Ver­
waltungszweige zu ergänzen und zu erweitern. 
Die Teilnahme an den Fortbildungslehrgängen 
erfolgt auf freiwilliger Basis. 

Die Führungskräfteschulung schließlich soll je­
nen Personen die Möglichkeit zur Erweiterung 
und Vertiefung ihrer Kenntnisse bieten, die auf 
Grund ihrer· SteIlung befugt sind, maßgebliche 
Entscheidungen hinsichtlich der Planung, Organi­
sation, Kontrolle und Durchführung gesetzter 
Ziele zu treffen oder zu beeinflussen. Im Rahmen 
dieser Lehrgänge sollen u. a . . die Erkenntnisse 
moderner Gruppenpsychologie für die Menschen­
führung im öff·entlichen Dienst nutzbar gemacht 
werden. 

Bei der Dimensionierung der geplanten Ver­
waltungsaka,demie wurde unter Hinzurechnung 
der Teilnehmer aus den Bundesländern, Gemein­
den, Kammern, Gewerkschaften und dem Aus­
land von etwa 4000 jährlichen Kursteilnehmern in höhere Verwendung, einen für berufsbeglei­

tende Fortbildung und schließlich einen Auf­
gabenbereich für Führungskräfteschulung. Für 
jeden dieser vier Bereiche hat die Kommission C. 
ein eigenes Konzept entworfen : 

ausgegangen. 

N eu r e g e l u n g d e s D i e  n s t­
B e so l d ung sr ech t e s 

und 

Die Grundausbildung, in welcher den Bundes­
bediensteten das erforderliche Wiss.en für die 
Ablegung der in den Dienstrechtsvorschriften für 
die Anstellung oder die Definitivstellung vorge­
schriebenen Dienstprüfungen zu vermitteln ist, 
wird von der V,erwaltungsakademie nur subsidiär 
durchgeführt, u. zw. dann, wenn diese Aufgabe 
nicht von den nach den Dienstrechtsvorschriften 
für die Durchführung der Grundausbildung zu­
ständigen Stellen wahrgenommen wird, bzw. wenn 
infolge der Bedeutung eines Dienstzweiges oder 
infolge der Anzahl der diesem Dienstzweig ange­
hörenden Bediensteten eine zentrale und dadurch 
einheitliche GrundauSibildung erfor·derlich ist. 

Die Ausbildung für den Aufstieg in eine höhere 
Verwendung soll den Bediensteten der Dienst­
zweige des gehobenen Dienstes (Teil B der Dienst­
zweigeordnung für die Beamten der Allgemei­
nen Verwaltung, Anlage zu Abschnitt 1 des Ge­
haltsüberleitungsgesetzes) und der Verwendungs­
gruppe W 1 (Teil A der WaChebeamten-Dienst­
zweigeordnung) die Möglichkeit geben, ,die be­
sonderen Anstellungserfordernisse für den höhe­
ren Dienst im Sinne des Teiles A der Dienst­
zweigeordnung für die Beamten der Allgemei-

Im Rahmen der verwaltungsreformatorischen 
Bestrebungen der Bundesr,egierung muß auch .das 
Bemühen um eine Neuregelung des Dienst- und 
Besoldungsrechtes der Bundesbediensteten ge­
nannt werden : 

Die geltende Besoldung der öffentlich Bedien­
steten ist im Gehaltsgesetz aus dem Jahre 1956 
geregelt. Seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
sind nahezu 20 Jahre vergangen. Das Gehalts­
gesetz entstammt einer Zeit des wirtschaftlichen 
Aufbaues österreichs unter schwierig.en Gegeben­
heiten. Seither haben sich die ökonomischen Ver­
hältnisse konsolidi'ert und die gesellschafülichen 
Grundlagen unseres Landes verändert, weshalb 
das System des Gehaltsgesetzes vielfach als nicht 
mehr zeitgemäß empfunden wird und zuneh­
mender Kritik ausg.esetzt ist. Es war daher ein 
Gebot der Notwendigkeit, gemeinsam mit den 
Gewerkschaften überlegungen für eine System­
neugestaltung der Besoldung im öffentlichen 
Dienst anzustellen. 

Das heute noch geltende Dienstrecht der 
öffentlich Bediensteten ist im wesentlichen in der 
Dienstpragmatik geregelt. Dieses Gesetz stammt 
aus dem Jahr 1914 .  Es feiert in ,diesem Jahr 
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I seinen 60jährigen Bestand. Trotz einiger Novel- funktionsgerechte 

5 

Besoldung kann der 
attraktiv gestaltet wer-lierungen im letzten Jahrzehnt ist die Basis seit öffentliche Dienst 

60 Jahren nahezu unv,erändert beibehalten wor- den. 
' 

den. Eine Neugestaltung ,des Dienstrechtes der Das zur Verwirklichung dieser Ziele ausge-
öffentlich Bediensteten ist daher dringend arbeitete System sieht im Grundkonzept so aus : 
geboten. Aus dem Gesamtkonzept der Neuge­
staltung des Dienstrechts sollen Schwerpunkte 
herausgelöst und den Erfordernissen der Zeit 
entsprechend neu geregelt werden. Zu ,diesen 
Schwerpunkten zählen u. a. ein modernes 
Leistungsfeststellungssystem, ein zeitgemäßes 
Dienststrafrecht und ein der Aufgabenstellung 
des öffentlichen Dienstes in der heutigen Zeit 
Rechnung tragendes neues System der Ans tel­
lungserfordernisse. 

1 .  Die Neuordnung der Besold ung 

Das derzeit geltende Besoldungssystem krankt 
vor allem an seiner ungeheuren Kompliziertheit. 
Nur ein Spezialist ist heute in der Lage, Aus­
kunft über die Bezahlung eines Bediensteten in 
einer bestimmten Verwendung zu geben, ·da die 
Besoldung einerseits davon abhängt, in welcher 
der 30 Verwendungsgruppen sich der Bedienstete 
befindet und welche Lau�bahn er innerhalb 
seiner Verwendungs gruppe einnimmt, und 
andererseits davon, welche Zulagen und Neben­
gebühren ihm zustehen. So kommt .es, daß der 
Gesamtbezug eines Beamten nicht selten aus 
mehreren Besoldungselementen besteht. 

Korrekturen an diesem Besoldungssystem, die 
in der Vergangenheit mehrfach versucht wurden, 
haben trotz hoher Kosten weder für den Dienst­
geber noch für die Dienstnehmer befriedigende 
Ergebnisse erzielt. Eine umfassende Knderung 
des gesamten Besoldungssystems scheint daher 
unausweichlich. 

Ein neues Besoldungssystem muß folgende 
Ziele verwirklichen: 

a) Es muß die einheitliche, vom Dienstzweig 
unabhängige Besoldung für alle öffentlich 
Bediensteten erreicht werden. Unterschied­
liche Besoldung darf nur in unterschied­
licher Verwendung, Leistung oder Funktion 
begründet sein. 

b) Das Besoldungssystem muß es ermöglichen, 
trotz der Konkurrenz der Privatwirtschaft 
auf ,dem Arbeitsmarkt qualifizierte Arbeits­
kräfte für den öffentlichen Dienst zu 
gewinnen. Durch eme Ileistungs- und 
funktionsorientierte Besoldung soll die 
Eintrittsbereitschaft in den öffentlichen 
Dienst verstärkt werden. 

c) Herausragende Leistungen sowie Führungs­
und Leistungsfunktionen müssen besonders 
abgegolten werden. Mangelnde Honorie­
rung herausragender Leistungen führt zu 
Leistungsverfall und ,Initiativlosigkeit der 
Mitarbeiter. Durch eine leistungs- und 

a) Die öffentlich Bediensteten sind auf Grund 
ihrer Vorbildung in Gehaltsgruppen 
zusammenzufassen. An Stelle der bestehen­
den mehr als 30 Verwendungsgruppen 
treten 10 Gehaltsgruppen. 

b) Bedienstete in Führungs- und Leitungs­
funktionen sind besoldungsmäßig herauszu­
heben. Dies gesch·ieht durch die Funktions­
abgeltung. Grundgehalt und Funktionsab­
geltung bilden den Bezug des Funktions­
trägers. Die Funktionsabgeltung ist unab­
hängig von der Vorbildung. 

c) Bediensteten, ,die herausragende Leistungen 
erbringen, gebührt neben d em Grundgehalt 
eine Leistungsabgeltung. Die Leistungsab­
geltung soll bereits dem jüngeren Bedien­
steten gebühren. Grundgehalt und Lei­
stungsabgeltung bilden den Bezug des 
"funktionslosen", jedoch ,leistungsmäßig 
herausragenden Bediensteten. 

d) Bedienstete, deren Verwendung sich von 
anderen Angehörigen der gleichen Gehalts­
gruppe unterscheidet, können durch die 
Verwendungsalbgeltung herausgehoben wer­
'den. Die Verwendungsabgeltung gilt jene 
höherem Anforderungen ab, die an be­
stimmte Bedienstete innerhalb emer 
Gehaltsgruppe gestellt werden. 

Dieses neue Besoldungssystem wirkt verwal­
tungsvereinfachend und ist leicht administrier­
bar. Die Verleihung einer Planstelle init Anspruch 
auf Funktionsabgeltung ersetzt das verwaltungs­
aufwendige Beförderungswesen. Durch den Weg­
fall des überstellungsverlustes - die über­
stellung erfolgt linear - wird der Übertritt in 
eine höhere Gehaltsgruppe vereinfacht. 

Dem neuen System ist eine Anhebung der 
Anfangs- und Mittelbezüge in der funktions­
losen Laufbahn immanent. Dadurch wird der 
Anreiz zum Eintritt in den öffentlichen Dienst 
beträchtlich gehoben. Führungs- und Leitungs­
aufgaben werden durch die Funktionsabgeltung 
besser honoriert als im geltenden System. 

Die Landeshauptmännerkonferenz hat bei 
ihrer am 19. September 1974 stattgefundenen 
Tagung diesem Konzept ihre grundsätzliche 
Zustimmung erteilt. 

2. Die Neugestaltung d es Dienstrechts 

a) L e i s t u n  g s f e s  t s t e l l  u n g u n d V e r­
w e n d u n g s e r h e b u n g  

Derzeit besteht ein verwaltungsaufwendiges 
Dienstbeurteilungssystem. Die Beamten werden 
in regelmäßigen Abständen einer Beurteilung 
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unterzogen. In jedem Fall wird eine aus mehreren 
Mitgliedern bestehende Kommission tätig. Für 
die Gesamtbeurteilung stehen ' fünf Kalküle zur 
Verfügung. 

Dieses veraltete Dienstbeurteilungssystem soll 
nun durch ein modernes Leistungsfeststellungs­
system abgelöst werden. Das neue System kennt 
nur mehr die Heraushebung bei Erbringung 
herausragender Leistungen und die Feststellung 
des Nichterbringens des im allgemeinen erziel­
baren Arbeitserfolges. Die Normalleistung wird 
nicht beurteilt. An die Stelle der periodischen 
Dienstbeurteilung tritt die Leistungsfeststellung 
aus bestimmten Anlässen. Der Bedienstete kann 
eine Leistungsfeststellung selbst beantragen. 

Hiedurch wird eine erhebliche VerwaItungs­
vereinfachung erreicht: Die Fälle einer Leistungs­
feststellung nach dem neuen System werden 
zahlenmäßig wesentlich geringer sein als die Fälle 
einer DienstIbeurteilung nach dem alten System, 
da die Normalleistung nicht mehr eigens beur­
teilt wird. Eine Kommission wird nur in Aus­
nahmefällen bei Nichteinv,erständnis des 
Bediensteten - befaßt werden. 

� D i e n s t s t r a f r e c h t  
Das geltende Disziplinarrecht -der Beamten ist 

gekennzeichnet durch hohe Geldstrafen. Diese 
können ein Vielfaches eines Monatsbezuges 
betragen. Eine klare Abgrenzung vom allgemei­
nen Strafrecht fehlt. Neben den von den Straf­
gerichten verhängten Strafen sind schwere 
Disziplinarstrafen möglich. 

Das geplante neue Dienststrafrecht ist als 
Standesstrafrecht vom allgemeinen Strafrecht 
deutlich abgegrenzt. Von den Strafgerichten ist 

glieder der Kommission haben mit Ausnahme 
des Vorsitzenden dem Ressort anzugehören, aus 
dem der beschuldigte Beamte stammt. Dadurch 
wird ein Nahverhältnis zum Ressort des be­
schuldigten Beamten aufrechterhalten. In zweiter 
Instanz entscheidet eine Dienststrafoberkommis­
sion, deren Wirkungsbereich sich auf das gesamte 
Bundesgebiet erstreckt. 

c) A n s  t e l l  u n g s e r f 0 r d e r  n i s s  e 
Der öffentliche Dienst ist derzeit im Hinblick 

auf die Anstellungserfordernisse in eine Unzahl 
von Dienstzweigen gegliedert - allein die 
Beamten der Allgemeinen Verwaltung sind der­
zeit in 125 Dienstzweigen eingereiht. 

Ziel einer Dienstrechtsreform muß auch eine 
Verringerung der Dienstzweige durch Zusammen­
fassung der im wesentlichen gleichartigen Dienst­
zweige sein, sodaß die Anstellungserfordemisse 
auch für Außenstehende, insbesondere Anstel­
lungsinteressenten, durchschaubar gemacht wer­
den. 

Hiedurch würde weiters auch das Dienst­
prüfungswesen, das auf die Dienstzweige abge­
stellt ist, organisatorisch vereinfacht werden. 
Diese Materie soll auch dahingehend reformiert 
werden, daß bei Dienstprüfungen in verstärktem 
Maße der Nachweis jener Kenntnisse und fähig­
keiten verlangt wird, die ,der Bedienstete für 
seine Tätigkeit wirklich benötigt, und überdies 
mehr auf die besonderen Erfordernisse jenes 
Ressorts, dem der Bedienstete angehört, einge­
gangen wird. 

IV. REORGANISATION DER BUNDES­
DIENSTSTELLEN 

die Verletzung von Rechtsgütern zu ahnden, die 
durch das Strafgesetzbuch geschützt sind. Den A. 

Dienststrafkommissionen obliegt ausschließlich 
D er o r g a n i sa t o r i sch e A u f b a u  

d e r  B u n d esm i n i st e r i e n  

die Ahndung von Dienstpflichtverletzungen der 
Beamten. 

Strafen mit erheblichen finanziellen Auswir­
kungen - wie die Ausschließung von der Vor­
rückung in höhere Bezüge und die Bezugs,kürzung 
im Gesamtausmaß mehrerer Monatsbezüge -
werden beseitigt. Die Geldstrafe wird auf die 
Geldbuße bis zur Höhe eines Monatsbezuges 
eingeschränkt. Leichte Pflichtverletzungen sind 
durch den Dienststellenleiter zu ahnden. Dadurch 
wird eine rasche und wirkungsv6Ue Ahndung 
geringfügiger Verletzungen der Dienstpflichten 
erreicht. Leichte Pflidltverletzungen sollen sich 
auf das berufJiche Fortkommen des Beamten 
nicht hinderlich auswirken. 

Die Ahndung schwerer Pflichtverletzungen 
erfolgt durch Kommissionen. In erster Instanz 
besteht für jedes Bundesland eine Dienststraf­
kommission. Der Kommission hat auch ein 
Dienstnehmervertreter anzugehören. Die Mit-

1. Das am 1. Jänner 1974 in Kraft getretene 
Bundesministeriengesetz 1973 enthäh in Aus­
führung des Art. 77 B-VG neben einer umfas­
senden Kompetenzverteilung zwischen den 
Bundesministerien vor allem auch Bestimmungen 
betreffend den inneren Aufbau der Bundes­
ministerien. Vor der Erlassung dieses Gesetzes 
war die organisatorische Gliederung der einzelnen 
Bundesministerien in Verwaltungsanordnungen 
über die innere Organisation des betreff,en,den 
Bundesministeriums mehr oder weniger einheit­
lich geregelt. Diese internen Anordnungen gingen 
zum Teil noch auf die Zeit der Monarchie 
zurück un-d wurden nur hllweise den jeweiligen 
Bedürfnissen angepaßt. Das Bundesministerien­
gesetz 1973 legt nunmehr einheitliche Grund­
sätze fest, nach welchen der Aufhau der Bundes­
ministerien neu zu regeln ist. 

2. Die Ausführung der erwähnten Grundsätze 
des Bundesministerien-Gesetzes 1973 hat in -der 
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sogenannten "Geschäftseinteilung'-' (vgt §§ 7 ff. 
des Bundesministeriengesetzes 1973) zu erfolgen, 
die vom Bundesminister für sein Bundes­
ministerium erlassen wird. Sie hat die einzelnen 
Organisationseinheiten eines Bundesministeriums 
in ihrer Unter- bzw. überordnung aufzuzeigen 
sowie die den Organisationseinheiten zukom­
menden Kompetenzen. Hiebei ist die vom 
Bundesministeriengesetz 1973 angestrebte Kom­
p etenzentflechtung auch innerhalb der Bundes­
ministerien weiterzuführen, indem darauf zu 
achten ist, daß zur Besorgung von Geschäften, 
die sachlich eine Einheit darstellen, stets nur 
eine einzige Organisationseinheit führend zustän­
dig ist (vgl. § 7 A'bs. 1 leg. cit.). 

Um bei der Ausarbeitung der Geschäftsein­
teilung die gebotene Einheitlichkeit zu erz'ielen, 
wurde mit den Problemen der Geschäftsein­
teilungen auch die Kommission zur Gewähr­
leistung einer einheitlichen Durchführung des 
Bundesministeriengesetzes 1973 befaßt, die im 
Herbst beim Bundeskanzleramt in Wahrneh­
mung seiner Koordinationskompetenz unter dem 
Vorsitz des Staatssekretärs L a u  s e c  k e r  ein­
gerichtet wurde und in vielen Fragen der Durch­
führung des Bundesministeriengesetzes 1973 be­
reits wertvolle Arbeit geleistet hat. 

Im Rahmen der Kommiss'ion wurden detail­
lierte Richtlinien hinsichtlich der inhaltlichen wie 
auch der formalen Gestaltung der Geschäftsein­
teilungen ausgearbeitet. Insbesonder,e wurde 
darauf Bedacht genommen, daß die Geschäfts­
einteilungen, -die gemäß § 7 - Abs. 8 Bundes­
ministeriengesetz 1973 zur öffentlichen Einsicht 
aufzulegen sind, so gestaltet werden, ,daß sie 
auch für Außenstehende durchschaubar sind. 

Diese Richtlinien wurden der Bundesregierung 
als Empfehlung zugeleitet und von dieser im 
Ministerrat vom 16. Juli 1974 genehmig,end zur 
Kenntnis genommen. Dementsprechende Ge­
schäftseinteilungen werden mit Geltung vom 
1 .  Jänner 1975 erlassen werden. 

B. D i e  0 r g a n i s a  t or i  s eh e Neu 0 r d­
n u n g  s o n s t i g er D i e n s t s t e l l e n  

1 .  Regierungsvorlage bet reffend ei n Bundesgesetz 
über den Aufbau der Abgabenverwaltung des 

Bundes 

Die Organisation der Abgabenverwaltung des 
Bundes ist derzeit durd1 das Bundesgesetz vom 
6. Juli 1954 über den Aufbau der Abgaben­
verwaltung des Bundes geregelt. Die in diesem 
Gesetz festgelegte Behördenorganisation hat sich 
bewährt. 

Seit der Erlassung des zitierten Gesetzes aus 
1954 war es j edoch insbesondere durch die 
Weiterentwicklung des Abgabenrechtes vielfach 
nötig, Änderungen im Zuständigkeitsbereich be-

stehender Ämter vorzunehmen oder Zweigstellen 
bestimmter Ämter in selbständige Dienststellen 
umz\lwandeln. Diese organisatorischen Maßnah­
men sollen durch die Regierungsvorlage, Nr. 1 1 59 
der Beilagen zu den stenographischen Protokol­
len des Nationalrates, XIII. Gesetzgebungsperiode, 
eine gesetzliche Grundlage erhalten. Schließlich 
soHen bestehende Lücken gesd1lossen- und ein­
zelne Bestimmungen, die Anlaß zu Unklarheiten 
gegeben haben, neu gefaßt werden. 

2. Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz 
über das Rechenamt 

Bei der Neuordnung des Bundeshaushahs­
rechtes wurde im 'besonderen Maße auf die 
Bedürfnisse der modernen Wirtschafts- und 
Finanzpolitik nach zeitnahen und möglichst um­
fassenden Ergebnissen Bedacht genommen. Diese 
Anforderungen sind teilweise derart weitrei­
chend, daß ihre Erfüllung in der Form der 
bisherigen händischen und mechanisierten Buch­
führung nicht möglich ist und daher ein neues 
technisches Verfahren angewendet werden mußte. 
Dafür boten sich durch die Entwicklung der 
elektronischen Datenverarbeitungsanlagen und 
der Datenfernverarbeitung in der jüngsten Ver­
gangenheit brauchbare Lösungsmöglichkeiten an, 
zum al die Verrechnungsdaten nicht nur an einer 
SteHe, sondern verstreut über das ganze Bundes­
gebiet entstehen. 

Diese überlegungen ließen es naheliegend 
erscheinen, ,die im Zuge der Neuordnung des 
Bundeshaushaltsrech-res zu besorgenden Ver­
rechnungsarten und Auswertungen einer durch 
dieses im Entwurf vorliegende Bundesgesetz 
zu schaffenden Dienststelle zu übertragen, deren 
Vorgängerin schon durch über ein Jahrzehnt 
elektronische Datenverarbeitung betreibt und 
sich auch mit Verrechnungsaufgaben zu befassen 
hat. Dadurch wird im Interesse der Verwaltungs­
vereinfachung die Errichtung einer zus�tzlichen 
Bundesdienststelle vermieden. 

Der in Rede stehende Gesetzentwurf (608 der 
Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 
Nationalrates, XIII. Gesetzgebungsperiode) stellt 
eine überarbeitung und Erweiterung des unter 
862 der Beilagen zu den stenographischen Proto­
kollen des Nationalrates, XI. Gesetzgebungs­
periode, im Nationalrat eingebrachten Gesetzent­
wurfes Idar, wobei die seither mit dem neuen 
Verrechnungsverfahren und der Datenverarbei­
tung ge�onnenen Erfahrungen Berücksichtigung 
finden. I' überdies wird auch auf die in der 
Zwischehzeit entstandenen weiteren Verwaltungs-I anforderungen Bedacht genommen. Der Gesetz-
entwurf l bringt auch mehr die Dienstleistungs­
funktionen der neuen Dienststelle zum Aus­
druck. 
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C. R e o r g a n i s a t i o n  d e r  B u n d e s­
b e t r i e b e 

Die Durchführung von Erhebungen wird der­
zeit in einzelnen Ressorts bereits vorbereitet. 

RATIONALISIERUNG DER ARBEITS­
WEISE DER DIENSTSTELLEN 

Einen Problemkreis eigener Prägung stellt die 
Situation der Bundesbetriebe dar, in denen der V. 
weitaus überwiegende Teil der Bundesbedien­
steten beschäftigt ist. A. V e r  e i n  f ach u n g d e s  V e r  w a l  t u n  g s­

a b l a u f e s  Der unter der Leitung des 1 .  Vizegouverneurs 
der österreichischen Postsparkasse Dr. F r e-
rn u t h stehende Arbeitskreis "Bundesbetriebe" 
der Verwaltungsreformkommission hat die Lage 
der Bundesbetriebe analysiert und darüber der 
V erwaltungsreformkommission den aus der An­
lage I ersichtlichen Bericht zugeleitet. Dieser Be­
richt wurde von der Verwaltungsreformkommis­
sion bisher noch nicht behandelt. 

Falls er. die Zustimmung der Verwaltungs­
reformkommission findet, wird er zur Grundlage 
von überlegungen über eine Reorganisation der 
Bundesbetriebe gemacht werden. 

Zu erwähnen wären in diesem Zusammenhang 
auch die Bemühungen um eine. neue Grundlage 
für die Organisation der Bundestheater. Der 
Entwurf einer entsprechenden Regierungs'vorlage 
(1271 der Beilagen zu den stenographischen 
Protokollen des Nationalrates, XIII. Gesetz­
gebungs,periode) wurde dem Nationalrat zuge­
leitet. 

D. 0 i e n s t p o s  t e n b e s eh r e i b u n g 

Im Zusammenhang mit der für notwendig 
erachteten Reorganisation des öffentlichen 
Dienstes ist eine objektive Erfa:ssung der im 
Bereich der einzelnen Dienststellen von den 
Bediensteten "zu erbringenden Leistungen (- im 
allgemeinen wird hiefür der Ausdruck "Dienst­
postenbeschreibung" verwendet -) unerläßlich. 

Die Verwaltungsreformkommission hat sich 
daher dieser Frage angenommen und ,ihrer 
Arbeitsgruppe "Hoheitsverwaltung" den" Auftrag 
erteilt, einen geeigneten Erhebungshogen für 
eine Dienstpostenbeschreibung im öffentlichen 
Dienst auszuarbeiten. 

Dieser Auftrag wurde unter Beteiligung von 
Vertretern der Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes durch die unter der Leitung des 
Vorstandsmitgliedes der Osterreichischen Philips 
Industrie Ges. m. b. H., Dr. E t t e l, stehende 
Arbeitsgruppe erfüllt. Es' wurde dem Plenum 
der Verwa:ltungsreformkommission am 22. April 
d. J. ein Erhebungsbogen für die Dienstposten­
beschreibung im Bundesbereich (vgl. Anlage 11) 
vorgelegt. Dieser Erhebungsbogen wurde von der 
Kommission in ihrer 13 .  Sitzung ohne Gegen­
stimmen angenommen und der Bundesregierung 
als Empfehlung zugeleitet. Diese hat den 
Erhebungsbogen nach positiver Kußerung des 
Verhandlungsausschusses der vier Gewerkschaften 
des öffentlidlen Dienstes genehmigend zur 
Kenntnis genommen. 

1. Abkürzung des Instanzenzuges 

Die am 1 .  Jänner 1975 in Kraft tretende 
Novelle zum Bundes-Verfassungsgesetz, BGBl. 
Nr. 444/1974, enthält eine Abänderung der 
Art. 103 Abs. 4 und 109 B-VG, die im Sinne 
einer Verwaltungsvereinfachung von großer 
Bedeutung ist : 

In den Angelegenheiten der mittelbaren Bundes­
verwaltung endet künftig ,der Instanzenzug in 
der Regel beim Landeshauptmann, wenn dieser 
zumindest in zweiter Instanz entschieden hat. 
Ein Weiterlaufen des Instanzenzuges zum 
zuständigen Bundesminister erfolgt nur dann, 
wenn dies ausnahmsweise auf Grund der Bedeu­
tung der Angelegenheit bundesgesetzlich festge­
legt ist. 

Damit sich eine Neuregelung in dieser Richtung 
aum im Bereime des Landes Wien auswirken 
kann, wurde der Art. 109 B-VG ebenfalls abge­
ändert in der Weise, daß der Instanzenzug in 
der mittelbaren Bundesverwaltung in Wien 
grundsätzlich nur bis zum Bürgermeister als 
Landeshauptmann geht. 

. Die Frage, ob ausnahmsweise der administra­
tive Instanzenzug ,durm Bundesgesetz bis zur 
Ministerialinstanz verlängert werden soll, ist vom 
Bundesgesetzgeber zu beurteilen. Die Weiter­
führung des Instanzenzuges ist nur zulässig, 
wenn es durch ein objektives Kriterium (Bedeu­
tung der Angelegenheit) gerechtfertigt ist. Ob 
diese Voraussetzung gegeben ist, unterliegt der 
nachprüfenden Kontrolle .,des Verfassungsgerimts­
hofes. 

Diese Regelungen werden in einer Vielzahl 
von Verwaltungsbereichen, abgesehen von der 
mit ihr verbundenen Entlastung der Ministerial­
instanz, zu einer wesentlimen Beschleunigung der 
Verfahren führen, ohne daß damit - angesichts 
der weiterhin aufrecht:ibleibenden Möglichkeit zur 
Anrufung der Gerimtshäfe öffentlimen Remts -
eine Beeinträchtigung des RechtssdlUtzes ver­
bunden wäre. Die Neuregelung ist damit gleim­
zeltJg eine wirkungsvoLle Maßnahme zur 
Verwaltungsreform. 

In diesem Zusammenhang sei aum angemerkt, 
daß nam Schätzungen, die auf Grund statistismer 
Erhebung,en und Vergleiche der im Gegenstande 
sachlich in Betracht kommenden Bundeszentral­
stelIen angestellt worden sind, im Bereime ·der 
Gerichtsbarkeit des öffentlimen Remts mit 
keinem wesentlichen Mehranfall an Besmwerden 
zu rechnen ist. 
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2. Verei nheitlichung der Fristen im Verwaltungs­
verfahren 

Einer Rationalisierung ,der Arbeit in den 
Dienststellen dient auch die Vereinheitlichung 
von Regelungen, deren bestehende Versmieden­
artigkeiten samlim nicht geremtfertigt sind. So 
werden in der bereits erwähnten vorgesehenen 
Novelle zum AVG nunmehr alle Fristen .des 
A VG mit (mindestens) 14 Tagen festgelegt. Dies 
betrifft Fristen zur Berichtigung von Anbringen 
an die Behörde ebenso wie Rechtsmittelfristen, 
v:ie z. B. die Frist zur Beantragung einer Wieder­
emsetzung gemäß § 71 A VG. 

tenz zur Koordination der Bun.desverwaltung 
wahrnehmen zu können, hat das Bundes­
ministeriengesetz 1973 in seinem § 6 die Ver­
pflichtung der einzelnen Bundesminister geschaf­
fen, den Bundeskanzler über alle Maßnahmen 
und VOl1haben, die für die Koordination .der 
Bundesverwaltung von Bedeutung sein könnten, 
regelmäßig zu informieren. 

Die Kommission zur Gewährleistung einer ein­
hei tlichen Durchführung des Bundesministerien­
gesetzes 1973 hat im Zuge ihrer Beratungen die 
Tragweite und Handhabung des § 6 leg. cit. 
untersucht und ist zu .dem Ergebnis gelangt, 
daß Gegenstand der Informationserstattung 

3. Zustellgesetz Angelegenheiten sind, die vom Standpunkt 

Die Postverwaltung kennt derzeit 59 ver- a) der Koordinierung der vorausschauenden 

sdliedene Arten des Zustellvorganges bei Behör- Planung oder 
densendungen. Es kann nicht verwundern .daß b) der wirtschaftlichen und zweckmäß·igen 
dieser Zustand im Zusammenhang mit

' dem Einrichtung und Arbeitsweise der Voll-
notorischen Mangel an Zustellern und der immer ziehung des Bundes von grundsätzlicher 
steigenden Zahl von zuzustellenden behördlichen Bedeutung sind oder 
Sendungen zu Zustellungsfehlern geführt hat, die c) die Interessen der Länder !berühren. 
in eine nicht unbeträchtliche Zahl von Amts- über diese Angelegenheiten haben die Bundes-
haftungsprozessen mündeten. ministerien ,das Bundeskanz,leramt laufend und 

Ein erster Schritt im Interesse der Post wurde zeitgerecht zu ·informieren, allerdings im Interesse 
bereits mit der einheitlichen Gestaltung der einer Vermeid ung jeder überflüssigen Mehrbe­
Formulare für die Bereiche des gerichtlichen lastung sowohl .der einzelnen Bundesministerien 
Verfahrens, des Allgemeinen Verwaltungsver- als auch .des Bundeskanzleramtes und unter sinn­
fahrens und ,des Bundesabgabenverfahrens gesetzt voller. Auslegung des § 6 leg. ,cit. nur insoweit, 
(für den Bereim des A VG 1950 siehe die Ver- als dies für den damit verfolgten und gesetzlim 
ordnung BGBl. Nr. 1 53/1972, mit der die Ver- bestimmten Zweck von Bedeutung sein kann. 
waltungsformulare 1 bis 6 neu gefaßt wurden). Es wird unbedingt zu vermeiden sein, daß der 
Aum diese neuen Formulare müssen aber von der Informationsaustausch mit dem Bundeskanzler­
in vielen Punkten revisionsbedürftigen Gesetzes- amt in eine Papierflut mündet, deren Verwaltung 
lage ausgehen. zusätzlichen Personal- und Samaufwand erfor-

dert. 
Manme Zustell-Bestimmungen stoßen aum in 

der Bevölkerung mit Remt auf Unverständnis, Insgesamt ist von dieser Bestimmung zu 
wie etwa die, daß Hinterlegungsanzeigen nur in erhoffen, ·daß sie den Grundstein für eine koor­
den Briefkasten eingeworfen oder an der Ein- di'nierte P,lanung des Bundes legt und Rationa­
gangstür befestigt werden ·dürfen, nicht aber in l��r:�gseffekte ,sowie Kosteneinsparungen mit 
Haus'brieffachanlagen zurückgelassen werden SI, rmgt. 
dürfen, oder etwa .die Bestimmung, .daß Ersatz­
empfänger Zwar ein Hausbesorger, nimt aber 
der Arbeitgeber des Empfängers sein kann. 
Besonders interessiert an einer Vereinheitlichung 
des Zustellrechtes sind nimt zuletzt die berufs­
mäßigen Parteienvertreter. 

Unter diesen Voraussetzungen ,schien eine um­
fassende und stark vereinfamende Regelung des 
Zustellwesens unaufschiebbar. Ein diesbezüglicher 
Gesetzentwurf wurde bereits dem Begutachtungs­
verfahren zugeführt und wird dem Nationalrat 
unverzüglim in Form einer Regierungsvorlage 
übermittelt werden. 

B. V e r  b e s s e r u n  g d e r  K 0 0 r d i n a t i o n  
i n  d e r  Bu n d e s v e r w a l t u n g  

Um die dem Bundeskanzleramt durm das 
Bundesministeriengesetz 1973 zugeteihe Kompe-

I 
1. Die Gesm äftsordnung 

. Da� Bundesministe:iengesetz 1.9�3 verpflimtet 
m semen §§ 9 ff. dIe Bundesmmister, für den 
B,�reich ihres Bundesministeriums eine Geschäfts­
otdnung zu erlassen, in der die Grundsätze.der 
AJrbeitsaufteilung auf die Bediensteten der 
Ministerien enthalten sind sowie .die Modalitäten 
g�regelt werden, unter denen die zugeteilten 
A!ufgaben zu erfüllen sind. Es wird ·daher jede 
Geschäftsordnung auch eine Approbationsord­
n�ng enthalten, die festlegt, wer zur selbstän­
digen Besorgung von Geschäften im Namen des 
B1undesministers zuständig ist. Oberster Grund­
satz wird hiebei sein, durch verstärkte Abtretung 
vpn Zuständigkeiten und' Verantwortung an die 
einzelnen Mitarbeiter (Delegation) die Motiva­
tion des einzelnen bei der Arbeitsausführung zu I 7rbessern. 
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Auch ein zeitgemäßeres Verhältnis zwischen 
Vorgesetzten und Mitarbeitern wird hinzu­
treten müssen, um den Wunsch nach besserer 
Motivation in die Tat umsetzen zu können. Die 
Durchsetzung einer Mitarbeiterführung, die ·den 
Erkenntnissen der heutigen Organisationslehre 
Rechnung trägt, wird hiezu unerläß1ich sein. 

Eine Mustergeschäftsordnung, die den obigen 
Grundsätzen Rechnung trägt und bei der tat­
sächlichen Erlassung der Geschäftsordnung als 
Leitlinie dienen soll, wird im Rahmen der 
Kommission zur Gewährleistung einer einheit­
lichen Durchführung des Bundesministerien­
gesetzes 1 973 ausgearbeitet. Hiebei werden die 
praktischen Erfahrungen des Bundesministeriums 
für Inneres, das eine derartige Geschäftsordnung 
bereits seit 1973 besitzt, eine wertvolle Hilfe 
sem. 

Ergänzend sei jedoch darauf hingewiesen, daß 
Geschäftsordnungen Verhaltensregeln und Mittel 
zur Erreichung der oben genannten Ziele frei­
lich nur so weit statuieren können, als dieser 
Bereich zwischenmenschlicher Bezi,ehungen einer 
normativen Festlegung zugänglich ist. Aus dieser 
Erkenntnis heraus haben die für die Verwaltungs­
reform im Bundesbereich zuständigen Organe im 
Laufe des Jahres 1974 damit begonnen, den Kreis 
der "Vorgesetzten" in der Ministerialverwaltung 
in besonderen Seminaren mit der Materie moder­
ner Verwaltungsführung vertraut zu machen. 

2. Ausarbeitung einer neuen Kanzleiordnung für 
die Bundesministerien 

Möglichkeiten für die Rationalisierung der 
Bundesverwaltung bieten sich nicht zuletzt im 
Kanzleibetrieb .der Bun.desministerien. Zunächst 
erfordert diese Reform des Kanzleiwesens den 
verstärkten Einsatz bürotechnischer Mittel. Es 
handelt sich insbesondere um verbesserte 
Registraturanlagen, Diktiersysteme, Schreibauto­
maten und den Einsatz des Mikrofilmes. Einige 
Bundesministerien planen im übrigen für die 
Abwicklung der Aktenregistrierung und Wieder­
auffindung den Einsatz von EDV-Anlagen. Mit 
einschlägigen Ergebnissen wird im Laufe des 
Jahres 1975 gerechnet werden können. 

Neben dem Einsatz modernerer Gerätschaften 
scheint jedoch eine teilweise Anderung der 
Ablauforganisation des Kanzleibetriebes selbst 
besonders erfolgversprechend. Und zwar sind 
solche Knderungen im Bereich der Aktenver­
buchung und Geschäftszahlvergabe beabsichtigt :  

Zum ersten sollen i n  Hinkunft Akten der­
selben Materie mit demselben Aktenzeichen ver­
sehen werden, um so die gemeinsame Ablage 
automatisch zu bewirken sowie die leichtere 
Auffindbarkeit (Merkeffekt!) zu ermöglichen. 

Darüber hinaus wird es dadurch möglich sein, 
den Veribuchungsvorgang des Aktes in der 
Kanzlei auf eine einzige Eintragung zu reduzie-

ren, wenn gleichzeitig das Geschäftsbuch durch 
eine Kartei, die auch .die Aufgaben des bisherigen 
Index erfüllt, ersetzt wird. 

Eine Kanzleiordnung, die diese orgamsa­
torischen Verbesserungen vorschreibt sowie den 
heute tatsächlich bestehenden Formen des 
Kanzleibetriebes gerecht wird, ist im Entwurf 
fertiggestellt und befin'det sich im Verfahrens­
stadium der Begutachtung durch die Verwal­
tungsreformkommission sowie die Kommission 
zur Gewährleistung der einheitlichen Durch­
führung des Bundesministeriengesetzes 1973. 

Weiters wird an einer Skartierungs- und 
Mikroverfilmungsordnung gearbeitet, wobei 
jedoch zum Teil noch die Ergebnisse der Bera­
tungen über die Kanzleiordnung abgewartet 
werden müssen. 

VI. VERWALTUNGSSERVICE 
Das Image, das die Verwaltung in der öffent­

lichkeit genießt, ist weitgehend von Mißtrauen 
geprägt, das dadurch bedingt ist, daß sich der 
Rechtsunterworfene im Zustand mangelnder 
Information befindet über ·die - sicherlich 
komplizierte - Rechtsordnung und insbesondere 
über die Zuständigkeitsvertei<lung innerhaLb der 
Verwaltung. 

In Erkenntnis dieses Umstandes wurde in den 
Jahren seit 1971 großer Wert auf Verbesserungen 
im Verwaltungsservice gelegt, ,d. h. auf Maß­
nahmen, die helfen, den oben beschriebenen 
Zustand zu mildern. Eine nicht unwesentliche 
Neuerung wur,de bereits erwähnt und zwar die 
Auflage der Geschäftseinteilungen zur öffent­
lichen Einsicht, womit ·dem Rechtsunterworfenen 
die Möglichkeit gegeben werden soll, sich über 
die Zuständigkeitsverteilung innerhalb eines 
Bundesministeriums zu informieren. Abgesehen 
davon hat das Bundesministeriengesetz 1973 noch 
eine weitere, sehr wesentliche Einrichtung des 
Verwaltungsservice gebracht: 

1. Die Auskunftspflicht 

Das Bundesministeriengesetz 1973 hat in 
seinem § 3 Z. 5 erstmals jedermann das subjektive 
Recht auf Auskunftserteilung, "soweit eine Ver­
pflichtung zur Amtsverschwiegenheit dem nicht 
entgegensteht", zuerkannt. Die Auskunftspflicht 
g,emäß Bundesministeriengesetz 1 973 ist hiebei 
nicht auf solche Angelegenheiten beschränkt, die 
den Auskunftswerber persönlich betreffen, son­
dern erstreckt sich im Sinne der Forderung nach 
mehr Transparenz in der staatlichen Verwaltung 
auf alle Angelegenheiten der von den Bundes­
ministerien geführten Verwaltung. 

Freilich ergeben sich im Zusammenhang mit 
der Auskunftspflicht zahlreiche Probleme, insbe­
sondere hinsichtlich der Amtsverschwiegenheit. 
Diese Fragen bedurften daher einer eingehenden 
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Diskussion im Rahmen der Kommission zur Ge­
währleistung einer einheitlichen Durchführung 
des Bundesministeriengesetzes 1973, deren Ergeb­
nis in Richtlinien festgehalten wurde, die dem 
Verwaltungsbeamten die Beurteilung der Frage 
erleichtern sollen, in welchen Fällen Auskunft 
zu erteilen ist. Diese Richtlinien wurden von der 
Bundesregierung im Ministerrat vom 18 .  Dezem­
ber 1973 genehmigend zur Kenntnis genommen. 
Sie liegen diesem Bericht als Anlage III bei. 

In der Folge wurden im übrigen auch bei den 
nachgeordneten Bundesdienststellen Vorkehrun­
g,en getroffen, um dem Gesetzesauftrag des § 4 
Abs. 3 des Bundesministeriengesetzes 1973 zu 
entsprechen, wonach die Bundesminister dafür 
Sorge zu tragen haben, daß auch bei den nach­
geordneten Verwaltungsbehörden, Kmtern und 
Einrichtungen des Bundes Auskünfte zu erteilen 
sind, soweit eine Verpflichtung zur Amtsver­
schwiegenheit dem nicht entgegensteht. 

2. Belehrungspflicht im Verwaltungsverfahren 

Die bereits mehrfach erwähnte, im Begutach­
tungsstadium befindliche A VG-Novelle sieht in 
ihrem § 13 a eine Manuduktionspflicht der Be­
hörden vor. Im Verwaltungsverfahren wird da­
mit endlich jener Zustand hergestellt, der im ge­
richtlichen Verfahren schon seit 100 Jahren rech­
tens ist (vgI. § 432 ZPO). 

Die Rechtsbelehrungspflicht der Behörde soll 
an zwei Vorauss·etzungen gebunden sein, nämlich 
daß die Partei nicht durch berufsmäßig zur Par­
teienvertretung befugte Personen vertreten ist 
und andererseits an ein entsprechendes Verlangen 
der Partei selbst. Insbesondere ·dann, wenn die 
Partei selbst rechtskundig ist oder sonst auf ein­
schlägige Erfahrungen zurückblicken kann oder 
auf die RechtSibelehrung keinen Wert legt, be­
steht rechtspolitisch kein Bedürfnis, ein helfendes 
Eingreifen seitens der Behörde gesetzlich anzu­
ordnen. 

Die Pflicht zur Rechtsbelehrung ist - ebenso 
wie die Regelung der ZPO - inhaltlich auf v,er­
fahrensrechtliche Fragen eingeschränkt. Es ist da­
her nicht zulässig, unter Berufung auf § 13 a 
künftighin Rechtsauskünfte allgemeiner Natur 
zu verlangen ; § 13 a soll sich vor allem auch nicht 
auf eine Rechtsbelehrung in der anhängigen Sache 

. selbst beziehen (materielles Recht). Dadurch 
könnte ansonsten die Behörde in einem Mehr­
parteienverfahren in eine Situation gedrängt wer­
den, die ihrer Unparteilichkeit widerstreitet. Die 
Rechtsbelehrungspflicht wurde aber auch deshalb 
eingeschränkt, weil eine allgemeine, umfassende 
Belehrungspflicht die Behörden personell vor 
nicht zu bewältigende Aufgaben stellen würde. 
Dies gilt insbesondere für die Gemeindebehörden, 
die vielfach kein juristisch geschultes Personal 
zur Verfügung haben. 

Auf Grund der erwähnten Einschränkungen 
kann angenommen werden, daß die dem A VG 
unterliegenden öffentlichen Stellen ihrer Manu­
duktionspflicht ohne zusätzlichen Personalbedarf 
nachkommen können. 

3. Erweiterung der Rechtsmittelbelehrungen 

Die geplante Novelle zum A VG enthält auch 
eine Neuregelung hinsichtlich der Rechtsmittel­
belehrungen. Die Neuregelung unterscheidet sich 
von der bisherigen Fassung des § 6 1  Abs. 1 AVG 
zunächst dadurch, daß sie nicht mehr allein auf 
die Berufung als Rechtsmittel abgestellt wird. 
In jedem Bescheid werden daher künftig alle 
Rechtsmittel anzugeben sein, die gegen diesen 
erhoben werden können. 

Gegenüfb.er der bisherigen Recht!>lage ist eine 
Erweiterung der Rechtsmittelbelehrung dadurch 
gegeben, daß 

a) auf die Erforderlichkeit eines begründeten 
Rechtsmittelantrages hinzuweisen ist, wenn 
ein solcher nach den übrigen Vorschriften 
des A VG verlangt wird und 

b) in den Bescheiden der obersten Behörden 
des Bundes und der Länder oder, falls eine 
Abkürzung des Instanzenzuges vorgesehen 
ist, von den letztinsta11'zlich entscheidenden 
Verwaltungs behörden in der Rechtsmittel­
belehrung auf die Möglichkeit einer Be­
schwerde an den Verwaltungsgerichtshof 
oder Verfassungsgerichtshof aufmerksam zu 
machen ist. 

Die beabsichtigte Neuregelung wird zwar im 
Gegensatz zur heutigen Praxis wesentlich umfang­
reichere Rechtsmittelbelehrungen erforderlich 
machen, doch ist dieses Vorgehen im Inter,esse 
des Rechtsschutzes der Parteien gelegen. Insbe­
sondere wenn man bedenkt, ·daß die Parteien 
im Verwaltungsverfahren vielfach nicht durch 
Rechtsanwälte oder ander,e rechtskundige Perso­
nen vertreten werden, erhält die Rechtsmittel­
belehrung eine besondere Bedeutung. 

4. Verfahrenshilfe 

Die Aufhebung einiger Vorschriften über das 
"Armenrecht" durch den Verfassungsgerichtshof 
hat zu umfassenden Neuregelungen dieses Rechts­
gebietes geführt. Durch das Verfahrenshilfegesetz, 
BGBl. Nr. 369/1973, wurde für den Bereich des 
Zivil- und Strafprozesses und für das Verfahren 
vor dem Verw'altungsgerich,tshof die Kostenlosig­
keit der Red1tsverfolgung für mittellose Parteien 
festgelegt. Dies gilt auch für -den Verfassungs­
gericht�hof, soweit er in seinen Verfahren die 
ZPO oder StPO sinngemäß anzuwenden hat. 

Für den Bereich des Verwaltungsverfahrens 
wurde die Befreiung von Gebühren und Verwal­
tungsabgaben für Personen festgelegt, deren not­
wendiger Unterhalt durch die Einhebung gefähr­
det wäre. 

3 
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VII. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die Bundesregierung glaubt, daß angesichts ,der 
Fülle der auf allen im Bericht der Verwaltungs­
reformkommission vom Jahre 1971 als wesent­
lich bezeichneten Gebieten getroffenen Maßnah­
men in den vergangenen vier Jahren ein sehr 
wesentlicher Fortschritt zur Verbesserung der 
Verwaltung erzielt werden konnte. Durch diese 
Maßnahmen wurd,e die Infrastruktur der Ver­
waltung sichtlich verbessert und damit die Vor­
aussetzungen für eine wirkungsvolle weitere Fort­
setzung der Verwaltungsreform, ,die ja kein ein­
maliger Akt, sondern eine ständige Aufgabe der 
Verwaltung ist, geschaff,en. Besonderer W,ert 
wurde und wir-d hiebei auf eine Verbesserung 
des Verwaltungsservices gelegt. Gerade in dieser 
Hinsicht waren die letzten Jahre sehr erfolgreich. 
In diesem Zusammenhang -darf nochmals auf die 
durch das Bundesministeriengesetz 1973 bewirkte, 
sehr weitgehende Auskunftspflicht verwiesen wer­
den, durch die zumindest für sehr weite Bereiche 
der ' Bundesverwaltung eine Offenlegung der 
staatlichen Verwaltung bewirkt wurde, wie sie 
nur ganz wenige andere Staaten kennen. 

Neben diesen die Verwaltungsreform im grund­
sätzlichen betreffenden Maßnahmen wurden auch 
jene Vorkehrungen nicht verabsäumt, die auf 
einzelnen Verwaltungsgebi,eten im Interesse der 
Verwaltungsökonomie notwendig und möglich 
sind. Lediglich beispielsweise sei hier etwa die 
Abschaffung des dreigeteilten Dienstes bei der 
Bundespolizei, die Bemühungen um die Vermin­
derung der Zahl der Bezirksgerichte sowie die 
Verbesserung ,der Ausrüstung und Arbeitsweise 
der Finanzämter erwähnt. 

Die Bundesregierung ist daher der Meinung, 
daß das in der Regierungserklärung festgesetzte 
Ziel einer Reform der Verwaltung, soweit ,dies 
in einem Zeitraum von vier Jahren möglich ist, 
verwirklicht zu haben, 'Obwohl sie keine Vermin­
derung von Dienstposten, durch die allein 'Ohne­
hin keine Aussage über die Qualität der Ver­
waltung gemacht wer-den kann, nachzuweisen 
vermag. In ,diesem Zusammenhang sei darauf 
hingewiesen, daß die immer wieder in ,der öffent­
lichkeit hehauptete "Explosion" des Persona.l­
aufwandes unzutreffend ist. Der Personalaufwand 
-des Bundes hat, gemessen am Gesamtbudget im 
Jahre 1969 36'4%, 1 970 36'2%, 1971 36'4%, 1972 
357%, 1 973 36'6% und 1974 35'9% betragen. 
Nach dem Bundesvoranschlag 1975 wird er 36%, 
also immer noch weniger als in den Jahren 1969 bis 
1971,  betragen. Hiebei darf noch angemerkt wer­
den, daß in den Jahren vor der Besetzung öster­
reichs durch das Deutsche Reich regelmäßig mehr 
als die Hälfte der Gesamtausgaben auf die Per­
sonalkosten entfallen sind. Zahlenmäßig haben 
sich die Dienstposten von 1971 bis 1975 wohl 
um etwas mehr als 10.000 vermehrt, hievon ent­
fallen jedoch mehr als 9000 auf den Bereich 

des Schul- und Bildungswesens. Die Dienstposten 
der Verwaltung -im engeren Sinn haben sich in 
diesem Zeitraum nur unwesentlich erhöht, wobei 
zu bedenken ist, daß nicht nur eine Fülle neuer 
Aufgaben der Verwaltung in diesen Jahren er­
wachsen sind, sondern daß 1972 eine Aribeits­
zeitverkürzung eingetreten ist und mit 1. Jänner 
1975 eine weitere Arbeitszeitverkürzung wirksam 
wir,d. Unter Berücksichtigung dieser Umstände 
sowie der Tatsache, daß die eingetretene Personal­
v,ermehrung weit überwiegend zur Verbesserung 
des Schul- und Bildungswesens wesentlich not­
wendig wurde, kann sogar mit Rech,t gesagt 
werden, -daß im öffentlidlen Dienst auch auf dem 
Personalsektor sehr effektive Einsparungen er­
zielt werden konnten. 

Im übrig-en glaubt die Bundesregierung, daß 
eine echte Strukturänderung -der Verwaltung, die 
sich derzeit noch in ihren Wesensmerkmalen und 
Organisationsformen von der Verwaltung des 
19. Jahrhunderts nur wenig unterscheidet, ohne 
eine Verfassungsreform nicht möglich sein wird. 
Eine nimt auf der Oberfläme verharrende Reform 
der Verwaltung wird immer ,eine Verfassungs­
reform mitumfassen müssen. Eine solche Verfas­
sungsreform wird sich 3iber nicht bloß auf ein­
zelne Punkte beschränken können, sondern die 
gesamte Verfassungsstruktur unter Beachtung ,des 
demokratischen, republikanischen, föderalisti­
schen und rechtsstaatlichen Prinzips in die Re­
form einbeziehen müssen. Es seien hier etwa auch 
jene Probleme erwähnt, die sich nicht nur im 
Bereime der Verwaltung, sondern im Bereich 
aller Staatsfunktionen aus der zunehmenden 
zwismenstaatlichen Verflechtung und den auch 
vor österreich nicht haltmachenden Ten·denzen 
zur Supranationalität ergeben. Diese Probleme 
können im Rahmen der gegenwärtigen Verfas­
sungsstruktur ebenso wie manches das Verhältnis 
des Bundes zu den Ländern berührende und be­
lastende Kompetenzproblem wohl f'Ürmal durch 
Verfassungsbestimmungen, nicht aber materiell 
im Geiste der Grundprinzipien der österreichi­
schen Verfassungsremtsol'>dnung 'Ohne grundsätz­
liche Neuregelungen gelöst werden. 

Die S chweiz, die uns auf diesem Gebiet ein 
Vorbild sein könnte, hat die Notwendigkeit, 
ihre Verfassung ,den wirtschaftlichen, sozialen, 
internationalen und auch ideologischen Gegeben­
heiten der Gegenwart anzupassen, bereits vor 
längerer Zeit erkannt und nach entsprechenden 
Vorarbeiten im Jahre 1967 eine Arbeitsgruppe 
eingesetzt, die Ende 1972 ihren Smlußbericht 
vorgelegt hat. Damit war der erste Teil der 
Vorbereitung -einer Totalrevision der schweizeri­
sch,en Bundesverfassung abgeschlossen. Auf der 
Grundlage dieses mehr als 700 Seiten umfassen­
den Berichtes werden die Beratungen nunmehr 
in anderen Gremien fortgesetzt. Ähnliche Über­
legungen und Grundsatzuntersuchungen soUten 
auch in österreich angestellt werden. Die öster-
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reichische Bun,desverfassung ist zwar rund 1 .7 .  
50 Jahre jünger als die schweizerische, hat aber 
ihre Wurzeln genau wie diese in den Ideen des 
Künstitutiünalismus des ausgehenden 1 8 .  Jahr- 2. 
hunderts, der die Fürm und auch den Inhalt 
süwühl der österreichischen als auch der schwei­
zerischen Verfassung bestimmt. 

2. 1 .  

2.2. 
Wenn es zu einer sinnvüllen und echten Struk­

turreform der Verwaltung kümmen süll, wird 
daher auch in Österreich eine umfassende Revi­
siün der Verfassung ins 'Auge g.efaßt werden 
müssen. 

Es wäre aller.dings verfehlt, annehmen zu wül­
len, daß dieses Ziel in naher Zukunft verwirklicht 
werden kann. Die Schweiz befaßt sich mit diesem 
Gedanken bereits seit bald zehn Jahren, ühne daß 
ein Zeitpunkt für seine Realisierung genannt 
werden könnte. Dies kann und darf jedüch kein 
Grund dafür sein, ein Prüblem unbehandelt zu 
belassen, das immer mehr die gesamte Staats­
tätigkeit belastet. 

3. 

3 .1 . 

3.2. 

Die Ausarbeitung der Empfehlungen süwie 
weitere Vürgangsweise 

Ergebnis der Sachverhaltsaufnahme 

Rechtsgrundlagen, institutiünell und per­
sonell (wird nachgereicht) 

Betriebswirtschaftliche Gegebenheiten und 
gesamtwirtschaftlicher Hintergrund (wird 
nachgereicht) 

Kritische Würdigung des vürgefundenen 
Zustandes und darauf gegründete Emp­
fehlungen 

Rechtliche Gegebenheiten (Anknüpfung an 
2 .1 . ) ;  grundsätzliche Mängel; Detailvor­
schläge im Gefülge der v:irtschaftlichen 
Prübleme (wird nachgereicht) 
(1)  
(2) 

institutiünell 
funktiünell 

(3) persünell 

Betriebswirtschaftliche 
grundsätzliche Mängel ; 
(wird nachgereicht) 

Gegebenheiten ; 
Detailvürschläge 

Die Bundesregierung beabsichtigt daher, ohne 
deshalb ihre Bemühungen um eine laufende Re­
fürm der Verwaltung zu vernachlässigen, in naher 
Zukunft erste Schritte zum Studium der Nüt­
wendigkeit und Möglichkeit einer umfassenden 
Verfassungsreform einzuleiten." 

Anmerkung: Die üben als fehlend gekennzeich­
neten Teile werden im ,,2. Teil" des Gutachtens 
nachgereicht werden. 

4. November 1974 

Der Bundeskanzler : 
KREISKY 

Anlage I 

GUTACHTEN 
der Arbeitsgruppe "Reform der Bundesbetriebe" 

der Verwaltungsreformkommission 

(Entwurf vün Dr. Walter F r  e m u  t h) 

O. 
1 .  

Disposition 

Zielsetzung und 
lichung 

formale Zielverwirli.-1 
, 

1 . 1 .  Parlamentarischer Auftrag und Maßnah­
men zu dessen Erfüllung durch die Bun­
desregierung (Neubesetzung der Verwal­
tungsreformkümmissiün) 

1 .2. Bestellung der vier Arbeitsgruppen 
1 .3.  Zusammensetzung der Arbeitsgruppe "Re­

fürm der Bundesbetriebe" 
1 .4. Arbeitsweise 
1 . 5 .  Tätigkeitsbericht über Materialaufbrin­

gung und Sitzungen 
1 .6. Materialsammlung in �hrer Zusammenset­

zung und deren Aufbewahrung 

1 .  

1 . 1 .  

1 .  Teil 

Zielsetzung und formale Zielverwirkli­
chung 

Parlamentarischer Auftrag und Maßnah­
men zu ,dessen Erfüllung durch die Bun­
desregierung (N eubeset.zung der Verwal­
tungsrefürmkümmissiün) : 
Am 10.  Dezember 1971 faßte der NR im 
Zusammenhang mit der Verabschiedung 
des Bundesfinanzgesetzes für 1 972 eine 
Entschließung fülgenden Würtlautes : 
"Der Herr Bundeskanzler wird ersucht, 
der beim BKA eingerichteten Verwa,l­
tungsrefürmkümmissiün, zu deren Bera­
tung schün jetzt auch Vertreter des Ver­
'handlungsausschusses der vier Gewerk­
schaften des öffentlichen Dienstes bei B e­
handlung ·der sie berührenden Fragen her­
angezügen werden, für die Vürbereitung 
der in diesem Zusammenhang nütwendi­
gen Müdernisierungs- und Ratiünalisie­
rungsmaßnahmen auch Fachleute der Wirt­
schaft süwie Experten ' auf dem Gebiete 
der Organisationslehre beizuziehen." 
Die künstituierende Sitzung dieser erwei­
terten Verwaltungsrefürmkümmissiün 
fand am 29. Mai 1972 statt, und es 
wurden vier Arbeitsgruppen ins Leben ge­
rufen. 
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1 .2. 

1 .3. 

1 .4. 

1II-159  der Beilagen 

Diese vier Arbeitsgruppen haben folgende 
Arbeitsgebiete zur Behandlung übernom­
men : 
Arbeitskreis 1 "Rechtsbereinigung und Ge­

setzgebungsvorbereitung" ; 
Arbeitskreis 2 "Rationalisierung m der 

Hoheitsverwaltung" ; 
Al1beitskreis 3 "Rationalisierung in der 

Verwaltung der Bundesbetriebe" ; 
Arbeitskreis 4 "Verwaltungsservice und 

Information der öffentlichkeit über die 
Bundesverwaltung" . 

Die Arbeitsgruppe "Reform der Bundes­
betriebe" besteht aus folgenden Herren : 

Sektionschef Dr. Otto A u  t e n g  r u­
b e  r;  

Dr.  Alexander Van der B e l l  e n (in 
schriftlicher Veribindung) ; 

Sektionsrat Dr. Franz B e  r n e r  (1973) ;  
1 .  Vizegouverneur Dr. Walter F r  e-

m u t  h (Vorsitz) ; 
Ministerialrat Dr. Ernst K n 0 g 1 e r ;  
Univ.-Prof. Dr. Herbert K r  a u s ; 
Ministerialrat Dr. Theodor M a n-

h a  r d ;  
Sektionschef Dr. Albert M a r k 0 v i c s ;  
Sektionschef Dr. Karl P e r  r e 1 1  i ;  
Dr. Walther R i c h  t e r ;  
Reg.-Rat Rechnungsdirektor Josef 

S c h w e i g e r ; 
Sektionschef i. R. Dkfm. Dr. Karl 

S e l z e r ; 
Univ.-Prof. Dr. Theo T h i e m e y e r 

( 1973) ; 
Univ.-Prof. DDr. Karl W e n  g e r. 

Al1beitsweise :  
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe "Re­
form der Bundesbetriebe" billigten· über­
einstimmend den Vorschlag des Vorsit­
zenden ( . /1), das vorgegebene Ziel in dr,ei 
Al1beitsabschnitten zu erreichen, wobei zu­
nächst die Objekte der Untersuchung aus 
Gründen der Arbeitsökonomie auf die im 
jährlichen Bundesfinanzgesetz als Bundes­
betriebe bezeichneten wirtschaftenden Ein­
heiten, ausgenommen ,die öBB, beschränkt 
wurden. Insgesamt sollte die Untersuchung 
die Fragen beantworten, ob diese Betriebe 
(Staatsdruckerei, Bundestheater, Bundes­
apotheken, Salz-, Glücksspiel- und Brannt­
weinmonopol, Hauptmünzamt, Bundes­
forste und Post- und Telegraphenanstalt) 
sowie die "betriebsähnlichen Einrichtun­
gen des Bundes" (Art. IU des Bundes­
finanzgesetzes 1973) mit ihrer gegenwärti­
gen rechtlich-organisatorischen, personel­
len, vermögens- und kapitalmäßigen Aus­
stattung sowie Erfolgslage, geschäfts­
politischen Zielsetzung und faktischen 
Führungs- und Durchführungsorganisa-

1 .5 .  

1 .6. 

tion sowie Rechnungs- und Kontroll­
(Revisions)organisation ·  den an sie vom 
Markt oder sonst von den Leistungs­
empfängern herangetragenen Anforde­
rungen entsprechen. 
Tätigkeitsbericht über die Materialaufbrin­
gung und die Arbeitssitzungen : 
Im ersten Abschnitt wurden von den Mit­
gliedern des Arbeitskreises arbeitsteilig die 
organisatorischen Rechtsgrundlagen ein­
schließlich Vermögensaufzeichnung und 
Rechnungswesen, die funktionalen Rechts"­
grundlagen (rechtliche Basis für die be­
trieblichen Aktivitäten) und die dienst­
und besoldungsrechtlichen Rechtsgrundla­
gen ermittelt. Im zweiten Arbeitsabschnitt 
wurden die betriebswirtschaftlichen und 
volkswirtschaftEchen Untersuchungsaufga­
ben durchgeführt und deren Ergebnis nach 
ausführlichen Diskussionen in sechs 
Arbeitssitzungen am 26. Juni 1 973 abge­
schlossen. 
Es ist weitgehend der verständnisvollen 
Mitwirkung der in Rede stehenden öffent­
lichen Betriebe zu verdanken, daß ein 
umfassendes Bild gewonnen werden 
konnte, das den nachstehenden Schlußfol­
gerungen und Empfehlungen zugrunde 
liegt. Bemerkenswert erscheint, daß in ein­
geholten Informationen einzelner Betriebe 
zum Teil Werturteile vorweggenommen 
wurden, die auf eine Abwehrhaltung 
gegenüber Reformbemühungen schließen 
lassen sowie auf mangelndes Verständnis 
gegenüber zwingenden betriebswirtschaft­
lichen Erfordernissen. Darauf wird im fol­
genden nochmals kurz einzugehen sein. 
Abschließend darf noch angemerkt wer­
den, daß die Arbeit von allen Teilnehmern 
neben der Ausübung ihrer beruflichen 
Funktionen und auch ohne jedes haupt­
amtliche Sekretariat zu bewältigen war. 
Die Schriftführung wurde vom Vorsitzen­
den selbst wahrgenommen. 
Die Materialsammlung in ihrer Zusammen­
setzung und ihre Dokumentation : 
Die Erarbeitung bzw. Beschaffung der 
Unterlagen wurde vom Arbeitskreis be­
sorgt, und diese Materialien liegen diesem 
Bericht im Materialsammelband als ß.ei­
lagen ./2 bis ./6 bei 1). Die Schlußfolgerun­
gen und Empfehlungen stützen sich im 
wesentlichen auf diese Sachverhaltsermitt­
lung sowie auf die Nutzanwendung von 
Lehrmeinungen und auf praktische Er­
fahrungen. 

1) Die Beilagen sind im vorliegenden Bericht wegen 
ihres Umfanges nicht abgedruckt, können jedoch im 
Sekretariat der Verwaltungsreformkomrnission ein­
gesehen werden. 
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1.7. Die Ausarbeitung der Empfehlungen so­
wie die weitere Vorgangsweise :  
Die nachstehende Würdigung des Ergeb­
nisses der Sachverhaltsaufnahme und die 
konkreten Empfehlungen stützen sich auf 
einen Entwurf des Vorsitzenden, dem 
sieben Arbeitssitzungen vorangegangen 
Wlren. Das Ergebnis dieser Arbeiten des 
Arbeitskreises wurde der Verwaltungsre­
formkommission am 25. September 1974 
zur Plenardiskussion und schließ lichen 
Vorlage an den Herrn Bundeskanzler 
unterbreitet. 
Der Arbeitskreis bleibt weiter tätig, um 
detaillierte Ausarbeitungen zu betriebsspe­
zifischen Einzelproblemen besorgen zu kön­
nen (11. Teil des Gutachtens). 

2. Ergebnis der Sachverhaltsaufnahme 

2.1 .  Organisatorische Rechtsgrundlagen ein­
schließlich Vermögensaufzeichnungen und 
Rechnungswesen, funktionale Re�ts­
grundlagen sowie dienst- und besoldungs­
rechtliche Gegebenheiten : 

2 . 1 . 1 .  Organisatorische Rechtsgrundlagen: 
Die hier behandelten "Bundesbetriebe" (so 
bezeichnet gemäß dem jährlichen Bundes­
finanzgesetz, das dieselben gesondert an­
führt und für sie besondere haushalts­
rechtliche Erleichterungen in bezug auf 
die Etatabwicklung normiert) sind zu ganz 
verschiedenen geschichtlichen Zeiopunkten 
und aus unterschiedlichen Gründen dem 
Staat zugefallen oder von ihm bewußt ins 
Leben gerufen worden. Aus dieser Tat­
sache erklärt sich wohl auch die aktuelle 
Lage de lege lata : 
(1)  Zum Teil fehlt eine Organisations­
norm für die einzelnen Betriebe über­
haupt; eine generelle Regelung für alle 
Bundesbetriebe fehlt, sieht man von dem 
vom Bundeshaushaltsrecht erfaßten nor­
mativen Teilbereich der Erstellung der 
Teilvoranschläge und ihrer Abwicklung so­
wie von Grundlagen für ein einheitliches 
Rechnungswesen ab. 
(2) Soweit ein Organisationsstatut, wel­
cher Rechtssatzform auch immer, vorhan­
den ist, sind teils Unternehmensziele (über­
wiegend vage) formuliert, teils fehlen 
solche uberhaupt. Wenn Unternehmens­
ziele formuliert sind, so nicht exakt abge­
grenzt, inwieweit rein betriebswirtschaft­
liche Ziele und metabetriebswirtschaftliche 
(gemein wirtschaftliche, fiskalistische, 
sozialpolitische usw.) verfolgt werden sol­
len bzw. wo die Priorität gelegen ist. 
(3) Eine gemeinsame Rechtsgrundlage für 
die Führungsorganisatiori, für die Ablauf-

organisation, für das innere Kontrollwesen 
und für die Abgrenzung der Verantwort­
lichkeit fehlen. 
(4) Nur ausnahmsweise ressortieren meh­
rere Betriebe zu demselben Bundesmini­
ster. 
Alle neun hier behandelten, im jährlichen 
Bundesfinanzgesetz als "Bundesbetriebe" 
ausgewiesenen wirtschaftenden Einheiten 
des Bundes sind der herrschenden Lehre 
entsprechend als "Anstalten" ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit anzusehen (durch 
vom Staatsvermögen gesondert ausgewie­
senes Zweckvermögen unter Zuhilfenahme 
von Arbeitskräfteeinsatz zu besorgende 
öff·entliche Aufgaben ·durch eine Verwal­
tungseinheit mit Zwangsbestand). Sieht 
man zunächs·t vom Branntweinmonopol, 
von der österreichischen Glücksspielmono­
polverwaltung, von den Osterreichischen 
Bundesforsten und der Post- und Tele­
graphenanstalt ab, so fehlt den Bundes­
betrieben das verfassungskonform zu for­
dernde gesetzliche Organisationsstatut 
(siehe auch die Gutachten und Referate 
zum österreichischen Juristentag 1973, 
insbesondere Plöchl : "Der Staat als Wirt­
schaftssubjekt und seine Beziehungen zur 
Wirtschaft", Wenger : "Der verfassungs­
rechtliche Rahmen für die rechtlichen Be­
ziehungen des Staates zur Wirtschaft" und 
Fremuth : "Das Legalitätsprinzip und seine 
Anwendbarkeit auf betriebswirtschaftliche 
Institutionen und Aktivitäten der öffent­
lichen Hand"). Die oberste Bundesverwal­
tung traf für die einzelnen Betriebe orga­
nisatorische Regelungen meist im Erlaß­
wege (Staatsdruckerei und Wr. Zeitung: 
1961/1963 ; Bundestheater: 1 920/1923 -

rechtlicher Weiterbestand zweifelhaft, 
1 971  - "Bundestheaterverband") oder 
beschränkte sich auf diverse Einzel­
anweisungen bzw. auf die Fortsetzung 
bestehender faktischer . Gegebenheiten: 
Bundesapotheken, Salinen, Hauptmünz­
amt. In diesen Fällen besteht eine 
Organisation, die dem ministeriellen 
(burokratischen) System folgt: ein bea�­
teter Leiter ist Chef einer ·dem zustän·dl­
gen Bundesministerium unmittelbar na�­
geordneten Dienststelle und die uibnge 
Organisation folgt weitgehend den Kon­
zepten, die für die Besorgung von Ho­
heitsaufgalben ' des Staates entwickelt wur­
den. Eine Ausnahme stellt nunmehr der 
"Bundestheaterverband" dar. Obgleich 
aber ein ("geschäftsführendes") Koordi­
nierungsorgan, gebildet aus den Buhnen­
direktoren, dem Generalsekretär und dem 
Direktor fur Kulturangelegenheit·en, ein­
gerichtet ist, läßt die bestehende Erlaß-
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regelung doch den Schluß auf ein kollegi­
ales Willensbildungsorgan nicht zu. 
Das Branntweinmonopol stellt insofern 
eine Besonderheit dar, als es Ansätze zu 
einer gesetzlichen Regelung auch der Orga­
nisation in dem seine Existenz bewirken­
den deutschen Reichsgesetz aus 1922 zeigt, 
wenn der zur kaufmännischen Führung 
dieser MonopolverwaItung berufene Ge­
schäftsführer vom Bundesministerium für 
Finanzen bestdLt wird (er ist aber ein 
Beamter). 
Die "österreichischen Bundesforste" wer­
den als " eigener Wirtschaftskörper" ge­
führt, u. zw. von einem Generaldirektor 
und höchstens drei weiteren Direktoren 
(derzeit: zwei) ; sie werden von der Bun­
,desregierung auf Vorschlag des Bundes­
ministeriums für Land- und Forstwirt­
schaft berufen. Die . Art der Willensbil­
dung läßt sich aus dem Gesetz nicht mit 
absoluter Präzision beaflltworten, überdies 
besteht ein Weisungsrecht seitens des Res­
sortministers. Dem dieser Konstruktion 
zugrunde liegende Bundesgesetz vom 
28. Juli 1925, BGBL 282, wurde aber mut­
maßlich durch Kdm. LGBL f. O. Nr. 239/ 
1938 derogiert (siehe auch Stefan Stefano­
wicz "Index"), ohne daß daraus ,die erfor­
,derlichen rechtsstaatskonformen Konse­
quenzen gezogen worden wären (die 
Organbestellungen usw. 'erfolgen nach wie 
vor gemäß dem zitierten ,Bundesgesetz). 
Auch der Post- und Telegraphenanstalt 
fehlt ein gesetzlich einwandfreies organi­
satorisches Gesamtkonzept. Immerhin 
a!ber gründen sich die Einrichtung und ein 
Teil des funktionalen Wirkungsbereiches 
der Generalpostdirektion sowie der Post­
und Te1egraphendirektion,en auf ,die ihren 
behördlichen Aufgaben zugrunde liegen-
den Bundesgesetze: auf das Postgesetz 1957 2 .1 .2. 
und auf das Fernmeldegesetz 1949. Einen 
weiteren rechtspositiven Anhaltspunkt für 
die Organisation bietet die VO der Bun­
,desregierung vom 13 .  April 1 923, BGBL 
Nr. 210, deren rechtlicher Weiterbestand 
nach 1945 (1938) jedoch angezweifelt wer-
den muß. 
Die aufgezählten Bundesbetriebe unter­
stehen sechs verschiedenen Bundesmini­
stern, nämlich dem Bundeskanzler (Staats­
druckerei und "Wien er Zeitung") ; dem 
Bundesminister für Unterricht und Kunst 
(Bundestheater); dem Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz (Bundes­
apotheken) ; dem Bundesminister für 
Finanzen (Salinen, österreichische Glücks­
spielmonopolverwahung, Branntwein, 
Hauptmünzamt) ; dem Bundesministerium 

für Land- und Forstwirtschaft (österrei­
chische Bundesforste) und dem Bundes­
ministerium für Verkehr (Post- und Tele­
graphenanstalt) . Bei allen diesen Betrieben 
sind Mitwirkungskompetenzen des Bun­
,deskanzlers (in Personalangelegenheiten) 
sowie des Bundesministers für Finanzen 
(Haushaltspläne, laufende Gebarung, Kas­
sen- und Rechnungswesen und Rechnungs­
abschluß, Personalangelegenheiten) im 
Dienst- und Besoldungsrecht bzw. im Bun­
'deshaushaltsrecht normiert. Gewisse An­
sätze zu einer einheitlichen Wirtschafts­
führung lassen sich lediglich aus den Mit­
kompetenzen des Bundesministeriums für 
Finanzen und aus den aufbauenden Kriti­
ken des Rechnungshofes ableiten. 
Die Rückführung dieser Betriebe nach 
dem 10. April 1945 in die österreichische 
Verwaltungsorganisation und ihre Zuord­
nung zu ,den einzelnen Bundesministerien 
gründet sich auf das Behördenüberlei­
tungsg,esetz 1945 und auf das Bundesmini­
steriengesetz 1946 und die darauf folgen­
den Kompetenzgesetze. Nunmehr grün­
det sich die Zuständigkeit der genannten 
Bundesministerien für diese neun Bundes­
betriebe auf das Bundesministeriengesetz 
1973, BGBL Nr. 389. 

I. Zwischenergeb nis: 

Keiner ,der neun hier behandelten Bundes­
betriebe hat eine der Bundes-Verfassung 
entsprechende vollständige Organisations­
grundlage auf Gesetzesbasis. Abgesehen 
von den noch zu behandelnden Fragen 
,einer wirtschaftlich optimalen Organisa­
tion dieser Betriebe, ergibt sich schon aus 
dem Verfassungsauftrag die Notwendig­
keit zu einer diesbezüglichen gesetzlichen 
Regelung. 
.Rech,tliche Grundlagen der Vermögensauf­
zeichnung und des Rechnungswesens : 
(1) Alle neun hier behandelten "Bundes­
'betriebe" sind als zwar wirtschaftlich ab­
grenzbare und weitgehend a�ch tatsäch­
lich abgegrenzte Bestandteile des Bundes­
vermögens in Ermangelung eigener Rechts­
persönlichkeit dem Bundeshaushaltsrech:t 
unterworfen; d. h. in bezug auf die Er­
stellung und Genehmigung ihres Budgets, 
auf die laufende Gebarung, auf den J ah­
resabschluß, auf das Kassenwesen, die Ver­
mögensgestion und -verzeichnung, auf die 
Organisation der "anwesenden Stellen" so­
wie auf die Organisation und den Stil der 
Buchführung. 
(2) Im einzdnen bedeutet dies : 
a) Obgleich es sich zum Teil um kapital­

intensive Betriebe handelt, besteht das 
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strenge, sich aus dem B-VG 1929 her­
leitende Einjährigkeitsprinzip der Ver­
anschlagung. Demzufolge würden Aus­
gaben nur innerhalb eines Kalender­
jahres geplant und auch nur inner­
halb dieser Gebarungsperiode getätigt 
werden können. Schrittweise seit etwa 
1963 hat ·der Budgetgesetzgeber im 
Wege ·des allgemeinen Teils des jähr­
lichen Bundesfinanzg.esetzes für die 
Bundesbetriebe aHerdings auch hierauf 
bezogene Erleichterungen entwickelt, 
einmal kann der Bundesminister für 
Finanzen für unverbrauch.te Ausgaben­
ansätze für bundeseigene Bauvorhaben 
eine Reservierung für ·das nächste Jahr 
im Wege einer Rücklagenzuführung 
vornehmen; zum anderel\ kann er für 
nicht in Anspruch genommene Teile 
von Ausga,benansätzen I für Anlagen in 
der ordentlichen oder außerordent­
lichen Gebarung der Bundesbetriebe 
eine Reservierung für das nächste 
Haushaltsjahr im Wege einer Rück­
lagenzuführung vornehmen (Art. VIII 
Z. 1 bzw. 2 des BFG 1973). Solcherart 
wird ·einem "Verfall" (bzw. der aus 
Zeitnot heraus bedingten allfälligen 
"Vergeudung") von Ausga'beermächti­
gungen vorg.ekehrt, nicht aber etwa 
eine Grundlage für eine mehrjährige 
verbindliche Iruvestitionsplanung gege­
ben. Diese fehlt angesichts der Verfas­
sungslage. 

b) Trotz des seit dem Jahre 1963 auch 
vom Bundesgesetigeber zunehmend 
berücksichtigten zwangsläufigen Kau­
salkonnexes zwischen Ausgaben und 
Einnahmen (besser :  Aufwendungen und 
Erträgen) bei einem B·etrieb, besteht 
dank ·der Verfassungsrechtslage für das 
gesamte Bundesgebiet der Grundsatz 
des Bruttobudgets, ·d. h. der V eran­
schlagung von Ausgaben und Einnah­
men in unsaldierten Größen sowie ,der 
Zweckbindung der Ausgabeansätze. 
Dem nicht zu ubersehenden Bedürfnis 
leistungserstellender wirtschaftender 
Einheiten folgend, hat allerdings der 
,Budgetgesetzgeber im allgemeinen Teil 
des jährlichen Bundesfinanzgesetzes 
schrittweise bis in die Gegenwart von 
Jahr zu Jahr Lockerungen dieser stren-

, gen Regel herbeigeführt (inwieweit der 
Budgetgesetzgeber verfassungskonform 
solche Ausnahmen von verfassungs­
bedingten Budgetierungsgrundsä tzen 
normieren kann, soll hier nicht weiter 
erörtert werden) : 
• Wenn von einem Bundesbetrieb 
Mehrleistungen erbracht werden (etwa 
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infolge steigender Nachfrage, wohl 
aber auch rein nominell bei steigenden 
Input-Preisen), die mit Mehreinnah­
men verbunden sind (also vor allem 
bei erhöhter Leistungserstellung) und 
aus ,denen sich ein Mehraufwand er­
gibt, ·der durch Rückstellung von ver­
anschlagten Vorhaben nicht bedeckt 
werden kann ( !), hat der Bundes­
minister für Finanzen ,der Bedeckung 
·dieses Mehraufwandes in den Mehr­
einnahmen der leistenden Stelle zuzu­
stimmen. Beispiel : Verstärkter Omni­
bus-Ausflugsverkehr bedingt mehr 
Mineralölverbrauch, bringt alb er Mehr­
einnahmen. 
• Wenn von einem Bundesbetrieb 
Mehreinnahmen erbracht werden, 
kann f.erner der Bundesminister für 
Finanzen auf Antrag die Verwendung 
dieser Mehreinnahmen für betriebs­
notwendige Investitionen des die 
Mehreinnahmen erbringenden Organs 
bewilligen, soweit derartige Investi­
tionen im BFG vorgesehen (nur der 
Art oder auch der Höhe nach?) und 
die Durchführung dieser Investitionen 
für den betreffenden B etrieb von sol­
cher wirtschaftlicher Bedeutung ist, daß 
Bedenken aus der allgemeinen Haus­
haltslage gegenüber dieser wirt­
schaftlichen ,ß.edeckung zurückzustellen 
sind. Mehreinnahmen in ,diesem Sinn 
liegen nur dann vor, wenn die ge­
samte veranschlagte Einnahmensumme 
des betreffenden Bundesbetriebes über­
schritten wird. 
• Mehreinnahmen aus zweckgebun­
denen Einnahmeansätz.en sind für 
Mehrausgaben aus ,diesen zu bewilligen. 
• Derartige Mehrausgahen können 
schon bewilligt werden, sobald der 
voraussichtliche Anfall entsprechender 
Mehreinnahmen nachweisbar ist. 
• Der Bundesminister für Finanzen 
kann ferner überschr,eitungen von 
Ausgaheansätzen des Sachaufwandes 
unter einschränkenden Bedingungen 
bewilligen gegen Bedeckung aus 
anderen Ausgabeansätzen desselben 
Paragraphen des Bundesbudgets (diese 
Erleichterung bringt bei den Bundes­
betrieben bis auf eine Ausnahme nichts, 
weil die einzelnen Ausgabeansätze, die 
allerdings konkret fas't nichts aus­
sagende Aggregate darstellen, als §§ des 
BFG gestahet sind). 
• überschreitungen bei Ausga,be­
ansätzen für gesetzliche Verpflichtun­
gen kann der Bundesminister für Fi-
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nanzen bis zu 25% des Ansatzbetrages 
gegen Ausgabenrückstellungen inner­
halb desselben Kapitels oder gegen 
Mehreinnahmen bewilligen. 
• Beim Verwaltungsaufwand, für An­
lagen- oder Aufwandskredite kann der 
Bundesminister für Finanzen über­
schreitungen bis zu 50.000 S bewil­
ligen, wenn Bedeckung gegeben ist. 
• Die Ausgabeansätze des Sachauf­
wand es der einzelnen Bundesbetriebe 
sind mit Zustimmung des Bundesmini­
sters für Finanzen insoweit gegenseitig 
deckungsfähig, als der überschreitungs­
betrag bei einem finmzgesetzlichen 
Ansatz nicht mehr als 250/0 des Ansatz­
betrages erreicht (lautet der Ansatz 
auf unter 4 MiUionen Schilling, kann 
bis zu 1 Million Schilling überschritten 
werden). Dies allerdings unter der Be­
dingung, daß die überschreitung im 
Interesse einer wirtschaftlichen Be­
triebsführung unbedingt notwendig 
und eine Anderung der Dringlichkeit 
eingetreten ist; dies ist als gegeben 
anzunehmen, wenn die Erfüllung der 
Obliegenheiten eines Bundesbetriebes, 
über den bei einem Ansatz vorge­
sehenen Betrag hinausgehend, unvor­
hersehbare und unabweisbare Ausgaben 
erfordert und zu diesem Zeitpunkt 
bei anderen Ansätzen des Sachaufwan­
des Ausgaben in der zur Bedeckung 
der überschreitung erforderlichen 
Höhe zurückgestellt werden können. 
• Der Bundesfinanzminister kann 
schließlich einem finanziellen Ausgleich 
zwischen Ausgabeansätzen ,des Per­
sonal- und des Sachaufwandes zustim­
men, wenn anstelle vorgesehener Eigen­
leistungen fremde Leistungen oder um­
gekehrt notwendig werden (alle diese 
Ermächtigungen aus . Art. III Abs. 5 
BFG 1973). 

c) Gemäß Art. IV Abs. 2 des BFG 1973 
gelten für die Gebarung und Ver­
rechnung (auch der Bundesbetriebe!) 
die Bestimmungen der Art. 5 und 6 
mit Ausnahme der Punkte X und XII 
des Verwaltungsen tlastungsgesetzes, 
BGBI. Nr. 277/1925 in der Fassung 
BGBI. Nr. 7/1927, die Bundeshaus­
haltsordnung, BGBL Nr. 118/1926, und 
die VO der Bundesregierung vom 
20. August 1925, BGBI. Nr. 330. Der 
aufrechte Bestand dieser Rechtsnormen 
bzw. die verfassungskonforme Rezep­
tion derselben im Wege des jährlichen 
Bundesfinanzgesetzes sind nicht unbe­
stritten. 

Den zmerten Rechtsvorschriften 
gemäß werden "anweisende Stellen" 
mit der Budgeterstellung, dem Ge­
barungsvollzug einschließlich der Ver­
anlassung der Kassenvorgänge beau�­
tragt. Die "Buchhaltungen der anwei­
senden Stellen" sind nicht nur zur 
Dokumentation der Gebarungs- und 
Kassenvorgänge und zur Ausarbeitung 
der Jahresrechnungsabschlüsse berufen, 
sondern auch als Kontrollorgan in for­
meller und materieUer HinsidTt (Preis­
angemessenheit, Sparsamkeit, Zwe�­
mäßigkeit) vorzuseheri, ohne daß Sie 
aus dem Unterordnungsverhältnis 
geg,enüber ,dem Ressortchef hinausge­
hoben wären (Ministerverantwortlich­
keit!). Gemäß Art. 6 Punkt XVI be­
ruht ,das Verrechnungswesen und die 
Rechnungslegung im allgemeinen auf 
den Einrichtungen der kameralistischen 
(Kassen-)Buchhaltung, jedoch kann im 
Verordnungswege bestimmt werden, in­
wieweit die Bundesbetriebe hievon ab­
gehen können und die doppische Buch­
haltung anzuwenden ist. Gemäß § 36 
Abs. 1 der BHV hat die Verrechnung 
und Rechnungslegung der Bundeshe­
triebe auf der doppelten Buchhaltung 
zu beruhen, wobei jedoch auf die für 
die kameralistische Buchführung ge­
troffenen Regelungen Bedacht zu neh­
men ist. Gemäß § 54 Abs. 1 leg. cit. 
bestimmt der Rechnungshof im Ein­
vernehmen mit dem Bundesmini­
sterium für Finanzen die Form der 
Rechnungslegung dieser "Unterneh­
mungen" (so von dieser VO bezeich­
net!) Dies geschah nicht im Wege 
einer Rechtsverordnung, sondern 
durch Verwaltungsanweisungen. Tat­
sächlich werden die Bilanzen, die Ge­
winn- und Verlustrechnungen sowie 
die Geschäftsberichte llidlt vollständig 
nach kaufmännischen Grundsätzen er­
stellt. 

d) Die Bundesbetriebe sin,d in die Be­
stimmungen über den "finanziellen 
Wirkungsbereich" ,des Bundesmini­
steriums für Finanzen, d. h. in die 
jährlichen "Richtlinien zur Durchfüh­
rung des BFG" und damit in ein 
Mitwirkungssystem des Bundesmini­
steriums für Finanzen bezüglich Ob­
ligierungshandlungen mit finanziellem 
Niederschlag eingebunden. 

e) Schließlich haben die Bundesbetriebe 
keine autonome Kassenführung, sie 
sind vielmehr mit ihren Einnahmen 
und Ausgaben in den einheitlichen 
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Staatskassenverbund integriert. Das be­
deutet, daß sie die benötigten Kassen­
mittel unabhängig von den von ihnen 
selbst erzielten Einnahmen, .die sofort 
in die Staatskasse fließen, in monat­
lichen "Präalablesitzungen" ansprechen 
müssen und ihren Liquiditätsbedürf­
nissen nur nach Maßgabe zuerkannter 
Prioritäten entsprochen wird. Daraus 
erklärt sich ein Teil der sogenannten 
" Verwaltungsschulden" (liegengeblie­
bene, fällige Rechnungen usw,). 

f) Im jährlichen Bundesrechnungsabschluß 
werden auch die nach doppischen 
Grundsätzen erstellten "Bilanzen" so­
wie die GV-Rechnungen der Bundes­
betriebe neben ihren kameralen Ab­
schlüssen abgedruckt. Die Grundsätze 
·der Vermögensverzeichil'Ung und -be­
wertung sowie ,der jährlichen Ab­
schreibungen sind in keinem Gesetz 
geregelt. Das "Eigenkapital" ist be­
weglich dargestellt infolge von Ge­
winn- und Verlustkapitalisierungen 
sowie der Abdeckung von Kassen­
defiziten ( !) ;  Rückstellungen (Rück­
lagen) für Pensionsverpflichtungen und 
Abfertigungen fehlen. 

11. Zwischenergebnis : 

Die faktisch bestehende Organisation 
der Bundesbetriebe, .die weitgehend 
dem ministeriellen Organisations­
modell folgt, im Zusammenhalt mit 
der gesetzlichen Einbindung in das 
allgemeine Haushaltsrecht des Bundes 
bringt es mit sich, daß die Unter­
nehmenswillensbildung auf mehrere 
organisatorische Einheiten verteilt ist, 
die zum Teil dem internen, zum Gut­
teil aber dem betriebsexternen Bereich 
(Parlament, BMF, BKA) zuzurechnen 
sind. 
Die typischen Managementaufgaben: 
zielgerichtete und zeitgerechte Erfor­
schung der Nachfrage in qualitativer 
und quantitativer HinSIcht (Ausrich­
tung der Urrternehmenspolitik auf den 
Markt), die Planung der vom kon­
kreten Betrieb angestrebten Bedürfnis� 
befriedigung sowie die Vorgabe der 
Unternehmensteilziele zur Erreichung 
des unternehmenspolitischen Gesamt­
zieles, die Planung und Verwirklichung 
,der ·dieser Zielverwirklichung best­
adäquaten Führungs- und Ablauf­
organisation, teilweise die zureichende 
Einwirkungsmöglichkeit in die .Nbläufe 
nach erfolgter Kontrolle sowie die 
Notwendigkeit zur Rechtfertigung des 

Unternehmenserfolges innerhalb kur­
zer Perioden sind entweder auf ver­
schiedene Instanzen verteilt und die 
Verantwortung dafür kaum feststell­
bar oder fehlen gänzlich. 

Typisch für alle hier genannten Bun­
desbetriebe ist das Fehlen eines dem 
Aufsichtsrat einer AG nachgebildeten 
permanenten Kontrollorgans, .des 
Zwanges zu einer Buchführung und 
Rechnungslegung nach rein kauf­
männischen Grundsätzen (HOB und 
AktG) sowie das weitgehende Fehlen 
einer unternehmensbedingten Per­
sonal- und betrieblichen Sozialpolitik. 
Auch eine mehrjährige Unternehmens­
planung ist zwar theoretisch denkbar, 
jedoch bezüglich ihrer Verwirklichung 
ausschließlich von betriebsexogenen 
Faktoren abhängig. 

Die Unterstellung der Bundesbetriebe 
unter die einzelnen Ressortminister 
ergibt sich ausschließlich aus deren 
sachpolitischer Kompetenz (Verkehrs­
politik, Gesundheitspolitik usw.) und 
nicht aus dem Gesichtspunkt einer 
möglichen Konzentration dieser Viel­
zahl von Betrieben auf der Grundlage 
ihrer Eigenschaft als wirtschaftende 
Einheiten. Ansätze zu einem denk­
baren Verbundsystem zeigen sich ledig­
lich anhand der Einbindung dieser Be­
triebe in den Bundeskassenverbund, 
der aber auch alle Zweige der Hoheits­
verwaltung des Bundes mit umfaßt. 
Daraus ergibt sich auch, daß sachpoli­
tische Zielvorstellungen und betriebs-
wirtschaftliche Handlungsmaximen 
nicht erkennbar ineinanderfließen, 
während es zumindest überlegenswert 
erscheinen müßte, den Ressortmini­
ster ,die metabetriebswirtschaftlichen 
Ziele unmißverständlich und von den 
betriebswirtschaftlichen Abläufen deut­
lich getrenn t vorgehen und .die ge­
nannten wirtschaftenden Einheiten 
diese Ziele unter Zuhilfenahme aner­
kann ter betriebs wirtschaftlicher Erfah­
rungsregeln optimal erreichen zu 
lassen. 
Ein an bewährten Unternehmens� 
formen der Wirtschaft orientiertes 

. organisatorisches Standardmodell, das 
zureichende Detailanpassungen an die 
spezifischen betrieblichen Zielsetzungen 
erlaubt, sollte im Interesse einer Er­
höhung der Effizienz der hei . den 
öffentlichen Betrieben eingesetzten 
materiellen und personellen Ressourcen 
des Staates sowie im Interesse der best-
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möglichen Anpassungsfähigkeit an 
Änderungen von der Nachfrageseite 
her entwickel-t werden. Eine Form 
sollte für mögliche Fälle der recht­
lichen Verselbständigung solcher Be­
triebe und eine andere für unselb­
ständig bleibende Wirtschaftskörper 
entwickelt werden. Diese Probleme 
wird die Arbeitsgruppe im betriebs­
wirtschaftlichen Teilgutachten näher 
beleuchten. Daß ·dieser Weg erfolg­
versprechend ,ist, vermeinen die Gut-

Dr. Walter F r  e m u  t h 

November 1972 

1. ARBEITSPAPIER 

der Arbeitsgruppe "Reform der Bundesbetriebe" 
der Verwaltungsreformkommission 

1 .  Objekte der Untersuchungen und der zu 
erstattenden Empfehlungen 

1 . 1 .  

1 .2. 

Einen im materiellen Verwaltungsrecht ge­
sicherten Begriff "Bundesbetriebe" und 
,;betriebsähnliche Einrichtungen ·des Bun­
des" gibt ·es nicht. Wohl aber finden sich 
der Begriff "Betriebe des Bundes" im der­
zeit fragmentarisch geltenden Bundeshaus­
haltsrecht und beide Begriffe im all­
gemeinen Teil des jährlichen Bundesfinanz­
gesetzes, also in Ges,etzen in bloß for­
mellem Sinn. 
Dieser wenn auch nicht vollbefriedigen­
den Rechtslage folgend, erscheint es ange­
zeigt, zum Gegenstand der Untersuchung 
und schließlicher Empfehlungen folgende 
wirtschaftende Einheiten ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit zu machen: 
(1) Die in der Gebarungsgruppe 7 im 
jährlichen Bundesfinanzgesetz als "Bundes­
betriebe" bezeichneten und in den ·dazu­
gehörigen Kapiteln 0 bis 9 mit ihren 
Teilvoranschlägen im Bundeshaushalt 
integrierten Verwaltungseinrichtungen 
sowIe 
(2) die sogenannten "betriebsähnlichen 
Verwaltungszweige" (Art. III Abs. 1 des 

, 3!llgemeinen Teils des jährlichen Bundes­
finanzgesetzes). 
Es empfiehlt sich, die Terminologie "Bun­
desbetriebe" und "lbetriebsähnliche Ein­
richtungen des Bundes" mit dieser :Ab­
grenzung (Abs. 1 und 2) konsequent zu 
verwenden, weil der Gesetzgeber in seiner 

1 .3 .1 .  

1.3.2. 

achter anhand der Erfahrungen mit 
der AUSTRIA Tabakwerke AG, vor­
mals österreichische Tabakregie und 
mit der Osterreichischen Postsparkasse 
darlegen zu können. 
Schließlich wird im H. (betriebswirt­
schaftlichen) Teil das Augenmerk auch 
auf die Frage einer Konzernierung von 
Bundesbetrieben gerichtet und eine 
Antwort unter dem Blickwinkel wirt­
schaftlicher Optimierung gesucht 
werden. 

Sprache selbst im selben Gesetz in diesem 
Bezug unkonsequent ist: in Art. 111 Abs. 1 
und 2 sprich·t er in einer tatbeständlich·en 
Aufzählung von "Monopolen, Bundes­
betrieben und den öBB", setzt also "Bun­
desbetriebe" einerseits und Monopole 
bzw. öBB semantisch-logisch in Gegen­
sa tz, während er im Voranschlagsteil alle 
diese Verwaltungseinrichtungen mit 
"Gruppe 7 Bundesbetriebe" überschreibt. 

Zu 1 .2. (1) zählen demnach und werden 
künftighin konsequent als "Bundes­
betriebe" definiert :  
- die  Staatsdruckerei (Kapitel 0) ; 

- ,die Bundestheater (Kapitel 1 ) ;  
- die Bundesapotheken (Kapitel 2) ; 
- ·das Salzmonopol (Kapitel 3);  
- das Glücksspielmonopol (Kapitel 4) ; 
- ·das Branntweinmonopol .(Kapitel 5) ; 

das Hauptmünzamt (Kapitel 6) ; 
die Osterreichischen Bundesforste 
(Kapitel 7) ;  
die Post- und Telegraphenanstalt 
(Kapitel 8) ; 

- die öBB (Kapitel 9). 

Eine exakte Ermittlung alles dessen, was 
unter "betriebsähnliche Einrichtungen des 
Bundes" mit den hiefür Bezug habenden 
tatbeständlichen Folgen des Art. III Bun­
desfinanzgesetz firmiert, ist ohne Er­
mittlungsverfahren seitens der Arbei,ts­
gruppe nicht möglich. Anhaltspunkte hie­
für gibt der jährliche Bundesrechnungs­
abschluß : Es handelt sich dabei im wesent­
lichen um die staatlichen Prothesenwerk­
stätten, ökonomien, Internate und Bun­
desversuchsanstalten, Bauhöfe, Heilstätten 
und den Tiergarten Schönbrunn. Genaue­
res war auch bei Rückfrage im BMF nicht 
zu erfahren. 
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2 .  Formulierung des Globalzieles der Unter­
suchung 

Ziel der vorzunehmenden Untersuchungen 
und schließlichen Empfehlungen soll es 
sein, die Bundesbetriebe sowie die betriebs­
ähnlichen Einrichtungen des Bundes 
daraufhin zu untersuchen, ob sie in ihrer 
gegenwärtigen 

2. 1 .  rechtlich�organisatorisch.en, 
2.2. personellen, 
2.3. vermögens- und kapitalmäßigen Aus­

stattung sowie Erfolgslage, 
2.4. geschäftspolitischen Zielsetzung und fa:k­

tischen Führungs- und Durchführungs­
organisation sowie 

2.5. rechnungsmäßigen und Kontroll(Revi­
sions )organisation 
den an sie vom Markt oder sonst von 
den Leistungsempfängern herangetragenen 
Anforderungen entsprechen, insbesondere 
ob sie einer kritischen überprüfung nach 
erprobten betriebswirtschafolichen Grund­
sätzen standhalten bzw. wo Abweichungen 
von ·diesem Maßstab vorliegen und warum 
dies der Fall ist. 
Auf Grund dieser Analyse wären unter 
diesem Gesichtspunkt auch mögliche 
Knderungen der Rechtslage, nicht j.edoch 
von Verfassungsgrundsätzen, Knderungen 
zu den einzelnen Untersuchungsaspek.ten 
vorzuschlagen, und zwar mit möglichen 
Alternativen und unter Anführung der 
hiezu führenden immateriellen und 
materiellen Mittel. 

3. Procedere für die Arbeitsgruppe 

3 .1 . 1 .  I. Phase: Rechts- und Sachlagenermittlung. 
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe sollten 
arbeitsteilig feststellen: 
(1) die organisatorischen Rechtsgrund­
lagen einschließlich der Vermögensauf­
zeichnung und des Rechnungswesens ;  
(2) die funktionalen Rechtsgrundlagen, 
d. h. die rechtliche Basis für ,die b etrieb­
lichen Aktivitäten; 
(3) die dienst- und besoldungsrechtlichen 
Rechtsgrundlagen; 
(4) Kapitaleinsatz und Knderung der 
Kapitalstruktur sowie Vermögenszusam­
mensetzung und deren Knderung mög­
lichst seit der SEB ; 
(5) die Erfolgsentwicklung unter beson­
der·er Bedachtnahme auf die vorgegebenen 
oder sonstigen zugrunde gelegten Grund­
sätze der Preisbildung; 
(6) die Wertschaffung während einer 
Zehnjahresperiode im Vergleich zur Ent-

3 .1 .2. 

3 .1 .3. 

3.2. 

wicklung des BNP (die gleichzeitige Ent­
wicklung der spezifischen Einkommen­
summe im Vergleich zur Entwicklung des 
Volkseinkommens) ; 
(7) die geschäftspolitische Zielsetzung 
und Führungsgrundsätz,e (aus Gesetz, 
Statut, Weisungen oder kraft eigener 
Unternehmensphilosophie) sowie die fak­
tische Führungs- und Durchführungs­
organisation (insbesondere Abweichungen 
von generellen Rechtsnormen bzw. in 
deren faktischen Durchführung) ; 
(8) die Grundzüge der Kassenrechnung, 
der Finanzbuchhaltung und des Kosten­
rechnungswesens sowie innere und äußere 
Kontrolleinrichtungen (Revision, Rech­
nungsprüfer, Rechnungshof) ; 
(9) Marktposition und Markuverhalten 
der einzelnen wirtschaftlichen Einheiten, 
insbesondere auch ,differenziert nach Lei­
stungsarten ; 
(10) hauptsächliche Beschwerden der 
öffentlichkeit, der konkreten Benützer 
und des Rechnungshofes in bezug auf 
diese Einrichtungen. 
Vorläufiger Zeithorizont: 3 1. Mai 1973. 

11. Phase: Betriebspezifische vergleichende 
Analyse von Ist-Zustand und Soll­
Zustand; Erarbeitung von Empf.ehlungen : 
(1) rechtliche Knderungsvorschläge; 
(2) organisatorische Knderungs­
vorschläge; 
(3) personelle Knderungsvorschläge; 
(4) betriebswirtschaftliche Knderungs­
vorschläge einschließlich Rechnungswesen ; 
(5) neue Unternehmensphilosophie sowie 
Führungsorganisation ; 
(6) Kontrollsystem; 
(7) unabänderliche Abweichungen vom 
Idealmodell zufolge nicht he einfluß barer 
Faktoren (Verfassungsgrundlagen; gene­
relle Marktentwicklung usw.). 
Vorläufiger Zeithorizont :  November 1973. 

111. Phase: Versuch der Entwicklung eines 
intergrierten Betriebsführungssystems für 
die Bundesbetriebe und betriebsähnlichen 
Einrichtungen. 
Vorläufiger Zeithorizont :  Ende 1973/ 
Anfang 1974. 
Grundsätze der Arbeitstechnik: Arbeits­
teiliges Vorgehen mit periodischem Quer­
schnittsbericht; 
die einzelnen Arbeitspapiere unterliegen 
dem Urheberrechtsschutz; 
dreimonatige Zwischenberich:te an die Ver­
waltungsreformkommission. 

III-159 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 21 von 36

www.parlament.gv.at



22 

1 .  

1.1 .  

1 . 1 . 1 .  

1.2. 

1 .3 . 1 .  

1 .3.2. 

1 .4. 
1.4.1 .  

III-1 5 9  der Beilagen 

Anlage II/l 

(Amcstitel und Name des Dienstposteninhabers) 

(Dienstadresse ) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  0. 

(Telephon) 

ERHEBUNGSBOGEN FüR DIE DIENSTPOSTENBESCHREIBUNG 
IM BEREICH DER BUNDESDIENSTSTELLEN 

Organisatorische Einordnung des Dienstpostens 

Dienststelle 1) : 

Organisationseinheit innerhalb der Dienststelle, in der sich der Dienst­
posten befindet (z. B. "Sektion 11, Abt. 6, Referat 3 a", "Kanzleistelle B", 
"Amtsbibliothek") : 

Funktion des Dienstpostens (z. B. "Leiter der Budgetsektion", "Referent 
für Lohnsteuerangelegenheiten", "Stenotypistin", "Portier") : 

Hat der Diens'tposteninhaber andere Dienstposteninhaber zu vertreten? 
(Wenn ja, welche?) 

Wird der Dienstposteninhaber von anderen Dienstposteninhabern ver­
treten? (Wenn ja, durch welche?) 

Welchen Dienstposten ist der beschriebene Dienstposten unmittelbar 
übergeordnet 
hinsichtlich der : Fachaufsicht Dienstaufsicht 

1) Als Dienststellen sind im Sinne des § 15 Abs. 9 der Dienstpragmatik alle Behörden, Ämter oder 
andere Verwaltungsstellen sowie alle Anstalten oder Betriebe anzusehen, die nach ihrem organisatorischen 
Aufbau eine verwaltungs- oder betriebstechnische Einheit darstellen. 
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1 .4.2. 

1 .5.  

2. 

2 .1 .  

2.2. 

2.3. 

untergeordnet 
hinsichtlich der : 

IlI- 159 der Beilagen 

Fachaufsich t 

Derzeitige Einstufung des Dienstpostens I) : 

Dienstaufsicht 

Dienstposteninhalt (ohne Nebentätigkeiten ,des Dienstposteninhaibers!) 

Aufgaben des Dienstpostens : 

Ziele des Dienstpostens (- eine Formulierung von Dienstpostenzielen 
wird nicht immer leicht sein, ,doch bitten WIr Sie, dies zumindest zu 
versuchen) : 

Katalog der Tätigkeiten, die zur Erfüllung der Aufgaben d es Dienstpostens 
notwendig sind, z. B. "Lenken eines PKW", "Diktataufnahme ins Steno­
gramm", "Drucken"; (bei der Beschreibung der Tätigkeiten ist darauf zu 
achten, daß in der Beschreibung zum Ausdruck kommt, ob die Tätigkeit 
z. B. eine endgültige Entscheidung m emer Sache darstellt oder ent­
sc.heidungsvorhereitend ist, ob sie informierend, beratend oder begut­
achtend, kontrollierend oder anweisend usw. ist; eme Tätigkeits­
beschreibung müßte daher z. B. lauten : "Beratung des Vorgesetzten in 
EDV-Angelegenheiten" oder : "Vorbereitung von Verordnungsentwürfen 
auf dem Gebiet des Warenbezeichnungsrechtes" usw.) : 

1) Vielfach sind schon provisorische Dienstpostenbewertungen, abgestellt auf das derzeitige Dienstklassen-, 
Standesgruppen- und Dienststufensystem, durchgeführt werden. Punkt 1 .5 . .  dient der Feststellung solcher  
Einstufungen des Dienstpostens (z. B .  "A VIII-1" oder "eIN-V" oder "Standesgr. 4 a" oder "Dienstst. W 2,3-1") 

23 
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24 111-159 der Beilagen 

Wieviel Pro-
zent Ihrer Ge-

Tätigkeit samtarbeits-
zeit1) macht 
diese Tätig-

keit aus? 

! 

-

1) Das ist die Normalarbeitszeit einschließlich der überstunden. 
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Ist die Durchführung durch 
Vorschriften (Anweisungen 

usw.), bestimmt hinsichtlich der 

111-159 der Beilagen 

Führen Sie diese Tätigkeit 

allein in Zusammenarbeit 
aus mit anderen, wobei 

Von wem kommt 
der Anstoß 

zu dieser Tätigkeit 

An wen geht das 
Ergebnis dieser 

Tätigkeit 

25 

zeitlichen 
Arbeits­

einteilung 
(in %) 1) 

Wahl der 
Arbeits­
rnethode 
(in Ofo) 1) 

Sach­
entschei­

dung 
(in Ofo) 1) 

(in Ofo) 1) 
Sie  ent­
scheiden 
(in 0f0 1) 

G 
die außerhalb innerhalb außerhalb r
ch
upPd

e der Organ- der Organ- der Organ-ents el et ·nh · 2) ·nh · 2) ·nh . 2) 
(in Ofo) 1) el eIt el eIt eI elt 

innerhalb 
der Organ­
einheit 2) 

1) In % der jew. Tätigkeit, nicht der Gesamtarbeitszeit. 
2) "Außerhalb der Organisationseinheit" steht, wer nicht unmittelbar denselben Fachvorgesetzen unter­

steht wie der Dienstposteninhaber (dies trifft z. B. zu für : Parteien, andere Ressorts, andere Abteilungen 
in einem Ressort usw.) 
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26 III-159  der Beilagen 

3. Besondere Belastungen, die mit dem Dienstposten verbunden sind 

(Hier wären besonders belastende Umstän'de der Arbeitsausübung anzu-
führen, Wie Lärmein wirkungen, hesondere Gefahren bei der Arbeit, 
unregelmäßige Arbeitszeit usw.) : 

4. Kenntnisse zur Erfüllung der Aufgaben ,des Dienstpostens 

4.1 .  Ausbildung des Dienstposteninhabers : 

Nähere Bezeichnung, wenn möglich mit erfolg-
(z. B. Art des erlernten Gewerbes, reichem 

Schultyp usw.) Abschluß? 

Pflichtschule 
(Volks-, Hauptschule, 
polytechnischer Lehrgang) 

erlernter Beruf 
bzw. erlerntes Gewerbe 

Facharbeiter-
aufstiegsprüfung 

mittlere Lehranstalt 
bzw. Fachschule 
(Krankenpflegeschule, 
Werkmeisterschule, 
Handelsschule usw.) 

Reifeprüfung 

Beam tenmatura 

Beamtenaufstiegs-
prüfung 

schulische Ausbildung, 
die Reifeprüfung voraussetzt 
(pädagogische Akademie, 
Militärakademie usw,) 

Hochschulstudium 

(ak. Grad) 

Dienstprüfungen 
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4.2. 

4.3. 

5. 

5 . 1 .  

5 .2. 

III-159  der Beilagen 

Berufserfahrung, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben des 
Dienstpostens erforderlich scheint: 

mindestens 1 Monat 

mindestens 6 Monate 

mindestens 1 Jahr 

mehr als 2 Jahre 
(wievieI?) 

Sonstige Kenntnisse (z. B. Fortbildungskurse, Fremdsprachen, . . . ) : 

tatsächliche Kenntnisse des 
Dienstposteninhabers 

wünschenswerte 
Kenntnisse 

Mit dem Dienstposten verbundene besondere Befugnisse 

Approbationsbefugnis in folgenden Angelegenheiten : 

Sonstige besondere Befugnisse :  

6) Vertretungsbefugnisse nach außen (insbesondere Befugnisse, finanzielle Verpflichtungen für den 
Bund einzugehen oder rechtswirksam auf Forderungen des Bundes verzichten zu können) sind gesondert 
unter P. 5.2. anzuführen. 

27 
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2 8  

6 .  

6 .1 .  

6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5.  

III- 159  der Beilagen 

Reformvorschläge für den Dienstposten : 

Welche Aufgahen könnten zusätzlich bearbeitet werden? 

Welche Aufgaben oder Kompetenzen könnten an welche Dienstposten 
abgegeben werden ? 

Welche zusätzlichen Befugnisse und/oder Informationen würden die Wirk­
samkeit des Dienstpostens erhöhen? 

Welche Fähigkeiten des Dienstposteninhahers werden nicht genützt? Auf 
welchem anderen Dienstlposten könnten sie eingesetzt werden? 

Sonstige Reformvorschläge: 
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I1I- 159 der Beilagen 29 

Anlage II/2 

E r l ä u t e r u n g e n  
zum Erhebungsbogen für die Dienstpostenbeschreibung im Bereich der Bundesdienststellen 

I. Allgemeiner Teil 

Der vorliegen,de Erhebungsbogen stellt den 
ersten Schritt zu ,einer Stellel1lbeschreibung dar. 
Er dient der Erhebung jener Fakten, die die prä­
zise Beschreibung eines Dienstpostens erst ermög­
lichen. Und zwar ist der Erhebungsbogen so auf­
gebaut, daß Auskünfte für möglichst viele An­
wendungsgebiete der Stellenbeschreibung gewon­
nen werden können : für Neuordnungen im Be­
reich der Aufbauorganisation , wie der Ablailf­
organisation in den Bundesdienststellen ebenso 
wie für Personalfragen, bei welchen Probleme 
wie Dienstpostenbewertung als eine der Vor­
aussetzungen für eine leistungsgerechte Besol­
dung oder Personalschulung und Karriereplanung 
im Vordergrund stehen. 

Weiters sei festgesteIlt, daß das Formular unter 
der Voraussetzung verfaßt wurde, daß die Erhe­
bungsbögen je Dienststelle gesammelt werden und 
ihnen eine Ausfertigung des Geschäftsverteilungs­
planes und ein Organigramm der Dienststelle 
beigefügt werden. Nur in diesem Zusammenhang 
ist der Inhalt eines Dienstpostens echt erkennbar 
und ein'e Auswertung der Erhebungsbögen sinn­
voll. 

Ferner sei festgehalten, daß dieses Formular 
für die Dienste in der Besoldungsgruppe der 
AIlgemeinen Verwaltung verfaßt wurde. Für die 
Dienstposten der ülbrigen Besoldungsgruppen ist 
er nur dann unverändert anwendbar, wenn ,deren 
Inhalt einem Dienstposten der besonderen Grup­
pen der AIlgemeinen Verwaltung zuordenbar 
wäre. 

H. Besonderer Teil 

Zu Punkt 1 :  

In seinem ersten Punkt erfragt der Erhebungs­
bogen die Stellung des konkreten Dienstpostens 
in seinen Relationen zu ·den ihn umgebenden 
Organisationseinheiten verschiedenster Stufe: zu­
nächst in seiner unmittelbarsten Umgebung (un­
mittelbar übergeordnete und untergeordnete 
Dienstposten), dann in den nächsthöheren Stu­
fen (vgl. Punkt 1 . 1 . 1 .  und Punkt 1 . 1 .) .  Zugleich 
wird die gängige Kurzbezeichnung des Dienst­
postens festgesteIlt (Punkt 1 .2.). 

Auch die Frage danach, welcher Dienstposten 
den in Rede stehenden Dienstposten regelmäßig 
vertritt bzw. durch welche er regelmäßig ver­
treten wird, dient einer möglichst präzisen und 
wirklichkeitsgetreuen DarsteIlung der ' Einord-

nung des Dienstpostens in die Struktur der Orga­
nisationseinheiten, welchen ·der Dienstposten zu­
gehört. 

Zu Punkt 2 :  
Der zweite Teil des Erhebungsbogens ist zu­

gleich sein Kernstück: Hier soll festgestellt wer­
den, wie der derzeitige Dienstposteninhaber die 
unmittelbaren Aufgaben seines Dienstpostens 
sieht und welche Tätigkeiten er entfaltet, um 
diesen Aufgaben gerecht zu werden, 

Die Aufforderung, aus der Sicht des Dienst­
posteninhabers ein allgemeines Ziel für seinen 
Dienstposten zu formulieren, 5011 u. a. Anre­
gung für den Dienstposteninhaber wie für seinen 
Vorgesetzten sein, die zweckhafte SteIlung des 
Dienstpostens im Gesamtzweck der Organisa­
tionseinheit zu über,denken. Die Antworten auf 
diese Frage werden dem künftigen Auswerter der 
Erhebungsbogen interessante Einblicke in das 
Ausmaß der Selbstr·eflexion und Zielbildung in 
der Verwaltung erlauben, die bei einer aIlfälligen 
stärkeren Betonung des Management by objec­
tives im künftigen Führungsstil in der Verwal­
tung verwertet werden müßten. 

Wenn der Dienstposteninhaber im Punkt 2.3. 
des Erhebungsbogens nach den von ihm auf 
seinem Dienstposten entfalteten Tätigkeiten ge­
fragt wird, so soIlen gleichzeitig vier weitere 
wesentliche Fragen mitbeantwortet werden : 

1 .  Welche Bedeutung hat die einzelne Tätigkeit 
im Rahmen der Gesamttätigkeit des Dienst­
posteninhabers? Die Antwort sÜ'll aus der Rela­
tion der für die einzelne Tätigkeit aufgewendeten 
Arbeitszeit gemessen an der Gesamtarbeitszeit 
geschlossen werden können. Die Tragfähigkeit 
dieses Schlusses wird freilich wesentlich davon ab­
hängen, wie ernsthaft die Aussagen über den 
prozentuellen Anteil einer Tätigkeit an der Ge­
samtarbertszeit sind. Es wird 'hiefür unerläßlich 
sein, die Dienstposteninhaber vor der Ausfüllung 
des Erhebungsbogens dazu zu verpflichten, durch 
mehrere Wochen hindurch Aufzeichnungen über 
ihre Tätigkeiten und deren Dauer zu führen. 

2. Es soll weiters ,das Ausmaß der Selbständig­
keit erfragt werden, das bei der Arbertsdurch­
führung auf einem bestimmten Dienstposten ge­
geben ist. Wenn auch die prozentuelle Darstellung 
hier nur sehr ungefähre Ergebnisse bringen wird, 
so sind doch im Zusammenhang mit den übrigen 
Fragen des Erhebungsbogens - insbesondere der 
Tätigkeitsbeschreibung - wichtige Hinweise auf 
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30 II1- 159 der Beilagen 

das für die Erfüllung der Aufgaben dieses Dienst- den externen wie für den internen Bereich zu 
postens nötige Maß an Kreativität und Eigen- vernemen 1St. 
veran twortlichkeit zu erwarten. 

3. Eine weitere Rubrik des Punktes 2.3 .  be­
schäftigt sich mit der Ausübung der Tätigkeit 
in der Gruppe. Sowohl für die Auswahl als auch 
insbesondere für die Schulung des Dienstposten­
inhahers ist es von entscheidender Bedeutung, ob 
Tätigkeiten allein oder in Gruppen ausgeführt 
werden müssen. Interessant erschien im vorlie­
genden Zusammenhang auch, wie intensiv die 
Zusammenarbeit mit der Gruppe ist: ob nämlich 
die Gruppe nur zu hören ist (und der Dienst­
posteninhaber so dann allein entscheidet), oder ob 
ihr Einverständnis für eine gemeinsame Entschei­
dung gesucht werden muß. 

4. Die letzte Rubrik des Punktes 2.3. stellt 
den Versuch einer Input-Output-Analyse dar, 
die einer überprüfung der Ablauforganisation 
in der Bundesverwaltung dienen soll. Hiebei er­
schienen die Arbeitsabläufe innerhalb der Orga­
nisationseinheit und zwischen den Organisations­
einheiten gleichermaßen interessant. 

Aus dieser Rubrik läßt sich im übrigen auch 
ablesen, ob auf einem Dienstposten ein , hohes 
Maß an Eigeninitiative entwickelt werden muß : 
Dies wäre immer dann d er Fall, wenn das Vor­
liegen eines Anstoßes zur Tätigkeit sowohl für 

Zu Punkt 4 :  
Aus der Erfassung der tatsächlichen Ausbi,l­

dung der Dienstposteninhaber soll versucht wer­
den, in Summe einen Hinweis für die notwendige 
Ausbildung zu gewinnen. Freilich werden hier 
zusätzliche überlegungen notwendig sein, um 
der Gefahr der chronischen überausbildung in 
der Verwaltung entgegentreten zu können. 

Die Antworten der Dienstposteninhaber in der 
Rubrik "wünschenswerte sonstige Kenntnisse" 
sollen hingegen die Möglichkeit bieten, Auskunft 
über die in der Praxis spürbar gewordenen Aus­
bildungslücken zu erlangen. Den Ergebnissen wird 
im Rahmen der Personalschulung größte Auf­
merksamkeit zu widmen sein. 

Zu Punkt 6: 
Der letzte Punkt ·des Erhebungsbogens soU 

dem Dienstposteninhaber Gelegenheit bieten, 
selbstbeobachtete organisatorische Mißstände und 
Fehlentwicklungen aufzuzeigen. Insbesondere soll 
er auch Auskunft darüber geben, ob der Dienst­
posteninhaber das subjektive Empfinden besitzt, 
der "richtige Mann am richtig.en Platz" zu sein 
(vgl. Punkt 6.4.), was Voraussetzung für eine opti­
male Erfüllung der Aufgaben eines Dienstpostens 
wäre. 
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Anlage III 

R i c h t l i n i e n  
betreffend die Durchführung der Auskunftspflicht (§ 3 Z. 5 des Bundesministeriengesetzes 1 973) 

A. Allgemeiner Teil 

I. 

1. Auf Grund des § 3 Z. 5 des Bundesmini­
steriengesetzes 1973, BGB!. Nr. 389, haben die 
Bundesministerien im Rahmen ihres Wirkungs­
bereiches Auskünfte zu erteilen, soweit eine Ver­
pflichtung zur Amtsverschwiegenheit dem nicht 
entgegensteht. Die mit dieser Regelung verbun­
dene Zielsetzung hestand ·darin, in der Form 
von Auskünften der Bevölkerung eine Dienst­
leistung zu bieten sowie eine bessere Kontrolle 
der Verwaltungstätigkeit der Bundesministerien 
zu ermöglichen. 

Zu diesem Zweck sind solche organisatorische 
Vorkehrungen zu treffen, daß die Behandlung 
der tatsächlich gestellten Auskunftsverlangen in 
dem dem Gesetz entsprechenden Umfang gewähr­
leistet ist. Auskünfte an Journalisten sollten 
möglichst wie bisher im Wege der PressesteMen 
erteilt wer,den. 

2. Jedermann hat einen Rechtsanspruch darauf, 
daß ihm von den Bundesministerien die verlang­
ten Auskünfte - unter Wahrung der Amts­
verschwiegenheit erteilt werden. Dieser 
Rechtsanspruch jedes einzelnen ist an keine Vor­
aussetzungen gebunden. 

3. Dem Rechtsanspruch des einzelnen auf Er­
teilung von Auskünften steht die Pflicht der 
Bundesminist'erien gegenüber, die verlangten 
Auskünfte zu erteilen. Zur Abgrenzung dieser 
Verpflichtung mögen die folgenden Erläuterun­
gen dienen : 

a) Die Auskunftspflicht Ibezieht sich sowohl 
auf die Angelegenheiten ,der Hoheitsver­
waltung (einschließlich der Regierungsakte) 
als auch auf jene der Privatwirtschaftsver­
wahung. 

b) Die Pflicht d er Bundesministerien zur Er­
teilung von Auskünften besteht "im Rah­
men ihres Wirkungsbereiches", eine Wen­
dung, die dahin zu verstehen ist, daß es 
sich nur um Angelegenheiten des betreffen­
den Ressorts handeln kann, hinsichtlich 
derer eine Auskunftspflicht besteht. Dies 
gilt sowohl für ,die sachliche als auch für 
die verfahrensrechtliche Zuständigkeit 
(vg!. hiezu auch § 4 Abs. 3 des Bundesmini­
steriengesetzes ) :  

Die Beschränkung auf die sachliche Zu­
ständigkeit bringt ,es mit sich, daß z. B. für 
das Bundesministerium für Justiz sich aus 

§ 3 Z. 5 Bundesministeriengesetz keine 
Verpflichtung zur Erteilung von Rechts­
auskünften in konkreten Angelegenheiten 
ergibt, die der gerichtlichen Zuständigkeit 
unterliegen. 

Die Berücksichtigung der verfahrens­
r,echtlichen Zuständigkeit bewirkt, daß nur 
solche 'Dinge, die tatsächlich vom Bundes­
ministerium zu besorgen sind, Gegenstand 
der bundesministeriellen Auskunftspflicht 
sind (daher sind z. B. Rechtsauskünfte, die 
,die Beurteilung eines konkreten, noch nicht 
Gegenstand eines Verfahrens vor dem Bun­
desministerium bildenden Sachverhalts zur 
Voraussetzung haben, nicht von der Aus­
kunftspflicht durch das Bundesministerien­
gesetz erfaßt ;  derartige . Auskünfte oblie­
gen allenfalls den staatlichen Behörden 
erster Instanz). 

Sind in einer Angelegenheit mehrere Bun­
desministerien zuständig, sei es in Form 
einer gemeinsamen Kompetenz (§ 5 Abs. 1 
Z. 1 Bundesministeriengesetz) oder auch 
nur in Form einer Beteiligungskompetenz 
(§ 5 Abs. 1 Z. 2 Bundesministeriengesetz), 
so ist jedes Bundesministerium hinsichtlich 
des von ihm gesetzten oder zu setzenden 
Teilaktes auskunftspflichtig. Auskünfte über 
Stellungnahmen zu Gesetzes- und Verord­
nungsentwürfen müssen daher auf Anfrage 
auch vom stellungnehmenden Ressort er­
teilt wer,den; 

c) Gegenstand von Auskünften kann f.erner 
nur gesichertes Wissen sein, d. h. Ergebnisse 
eines abgeschlossenen Willensbildungspro­
zesses beim zuständigen behördlichen 
Organ. Nur wenn dies vorliegt, kann über­
haupt von einer Handlung, Unterlassung 
oder Absicht "des Bundesministeriums" ge­
sprochen werden. (Auskünfte über allfällige 
Absichten des Bundesministeriums können 
daher nur insoweit Gegenstand der Aus­
kunft sein, als diese Nbsichten in einer den 
Abschluß des Willensbildungsprozesses ein­
d eutig dokumentierenden Form vorliegen). 

Diesem Grundsatz tragen im übrigen 
auch die Bestimmungen des A VG über die 
Akteneinsicht Rechnung, indem im § 17 
Abs. 2 "Beratungsprotokolle" , "Amtsvor­
träge" und "Erledigungsentwürfe" unter 
allen Umständen von der Akteneinsicht 
ausgenommen sind (vgl. hiezu auch 
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M a n  n I i c h  e r, Das Verwaltungsverfah­
ren 7, 1964, S. 1 3 1, Anm. 4). 

d) Im übrigen ist die Pflicht zur Auskunfts­
erteilung der Pflicht zur Akteneinsichts-er­
teilung nicht gleichzusetzen : Unter "Aus­
kunft" ist nach dem allgemeinen Sprach­
gebrauch wohl nur die Mitteilung über den 
Inhalt von Akten zu verstehen und nicht 
die Verpflichtung, dem Fragenden Gelegen­
heit zu geben, sich selbst ein Urteil über 
den Akteninhalt zu b�lden. 

- 4. Die Pflicht zur Erteilung von Auskünften 
besteht nur insoweit, als dem die Pflicht zur 
Amtsverschwiegenheit nicht entgegensteht. Für 
die Abgrenzung der Auskunft�pflicht ist somit 
der Umfang ,der Pflicht zur Amtsverschwiegen­
heit von wesentlich-er Bedeutung. 

a) Die Amtsverschwiegenheit ist zunächst ver­
fassungsgesetzlich in Art. 20 Abs. 2 B-VG, 
dann aber auch in verschiedenen einfach­
gesetzlichen Bestimmungen geregelt. Zum 
Verhältnis zwischen einfachgesetzlichen 
Regelungen und der verfassungsgesetzlichen 
Bestimmung des Art. 20 Abs. 2 B-VG hat 
der Verfassungsgerichtshof festgestellt, -daß 
die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit durch 
einfachgesetzliche Regelungen im Verhält­
nis zu dem im Art. 20 Abs. 2 B-VG um­
sduiebenen Umfang zwar eingeschränkt, 
aber nicht ausgedehnt werden dürfe (vgl. 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 
vom 16. Oktober 1970, G 5/70). Auf Grund 
dieser Rechtsprechung sind einfachgesetz­
liche Regelungen, die eine Pflicht zur Amts­
verschwiegenheit vorsehen, die über das 
Maß des Art. 20 Abs. 2 B-VG hinausgeht, 
als v-erfassungswidrig anzusehen. Derartige 
gesetzliche Bestimmungen gelten aber bis 
zu ihrer allfälligen Aufhebung durch den 
Verfassungsgerichtshof weiter und sind für 
die Behörde (und den einzelnen Bedienste­
ten) bindend. 

Sofern allerdings derartige einfachgesetz­
liche Bestimmungen schon vor dem Wieder­
inkrafttreten des Bundes-Verfassungsgeset­
zes am 19.  Dezember 1945 bestanden haben, 
wurden sie nicht in den geltenden Rechts­
bestand übergeleitet, sondern es ist ihnen 
derogiert worden. Eine solche Derogation 
liegt insbesondere hinsichtlich des § 23 der 
Dienstpragmatik vor. Die in dieser Be­
stimmung festgelegte Pflicht zur Amtsver­
schwiegenheit gilt nur im Umfange des 
Art. 20 Abs. 2 B-VG, d. h. daß die Worte : 
"oder sonst aus dienstlichen Rücksichten" 
als mit 19. Dezember 1945 aufgehoben zu 
betrachten sind. 

b) Darüber hinaus 'bestehen verfassungsrecht­
liche Sondervorschriften betreffend die 

Amtsverschwiegenheit in bestimmten Bud­
get- und Rechnungshofangelegenheiten. Auf 
ihren Inhalt wird im besonderen Teil näher 
eingegangen. 

c) Die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit be­
zieht sich auf alle Tatsachen, die dem Wir­
kungsbereich eines Bundesministeriums zu­
zuzählen sind. Es ist deshaLb unerheblich, 
ob sich das AuskunftsverIangen auf den 
Bereich der Hoheitsverwaltung (einschließ­
lich der Regierungsakte) oder Privatwirt­
schaftsverwaltung bezieht. In beiden Fällen 
ist zu prüfen, ob die Ertei,lung der ge­
wünschten Auskunft mit der Pflicht zur 
Amtsverschwiegenheit vereinbar _ ist. 

d) Die Amtsverschwiegenheit besteht zunächst 
hinsichtlich -der ausschließlich aus der amt­
lichen Tätigkeit bekanntgewordenen Tat­
sachen, deren Geheimhaltung im Interesse 
einer Gebietskörperschaft gelegen ist. Ob 
in einem konkreten Fall eine Pflicht zur 
Amtsverschwiegenheit besteht, hat der hie­
zu Verpflichtete zu beurteilen. Zur Ausle­
gung des Begriffes "Interesse einer Gebiets­
körperschaft" mögen folgende allgemeine 
Gesichtspunkte dienen : 

1 .  Die Verfassungs bestimmung spricht vom 
"Interesse einer Gebietskörperschaft". 
Aus dieser Formulierung ist abzuleiten, 
daß von den Bundesministerien nicht 
allein die Inter-essen des Bundes, sondern 
auch die der Länder und Gemeinden 
im Rahmen -der Amtsverschwiegenheit 
zu wahren sind. 

2. Wenn das Bundes-Verfassungsgesetz von 
"Interessen" spricht, 50 sind darunter 
nicht nur bestimmte, etwa rechtliche 
Interessen zu verstehen, sondern auch 
andere Interessen z. R wirtschaftEcher 
oder staatspolitischer Art. Soweit Inter­
essen von Gebietskörperschaften in Frage 
stehen, ist inbesondere auf die Sicher­
heits- und militärischen Interessen hin­
zuweIsen. 

3.  Der Begriff "Interesse einer Gebietskör­
perschaft" sollte aber nicht ausdehnend 
ausgelegt werden. Dies -ergibt sich auch 
aus dem Umstand, daß -im demokrati­
sd1en Staatswesen kein Grund dafür be­
steht, daß sich -der Staat in weitgehendem 
Umfang hinter der Geheimhaltungspflicht 
verschanzt. Die Amtsverschwiegenheit im 
"Interesse einer Gebietskörperschaft" 
dient nur dem Sdmtz der vitalen Inter­
essen des Staates, die allerdings auf ver­
schiedenen Bereichen gelegen sein kön­
nen, und ist -daher in diesem Sinne zu 
handhaJben (auf die beispielhafte Aufzäh­
lung von vorrangigen Staatsinteressen 
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gegenüber dem Informationsinteresse des 
einzelnen im Art. 10  Abs. 2 Euro­
päische Menschenrechtskonvention, BGBI. 
Nr. 2 10/1958, sei nur hingewiesen). 

e) Die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit be­
steht ferner hinsichtlich der ausschließlich 
aus der amtlichen Tätigkeit bekanntgewor­
denen Tatsachen, deren Geheimha,ltung im 
Interesse einer Partei gelegen ist. 
1. "Partei" im Sinne der Regelung des 

Art. 20 Abs. 2 B-VG ist nicht mit "Par­
tei" im Sinne der Verwaltungsverfahrens­
ge,etze gleichzusetzen. Wie ,der Verwal­
tungsgerichtshof in übereinstimmung mit 
der Lehre festgestellt hat, ist der Begriff 
"Partei" im Sinne dieser Bestimmung 
offenkundig im weitesten Sinne zu ver­
stehen und umfaßt alle Personen, die aus 
irgendwelchem Anlaß mit Behörden in  
Berührung kommen (vgl. Erkenntnis des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 14. Mai 
1964, Z. 77 1/63). 

2. Das unter Punkt 4/d/2 zum Begriff des 
"Interesses" Gesagte gilt auch im Zu­
sammenhang mit dem Begriff des "Inter­
esses einer Partei": Nicht nur rechtliche 
Interessen ·der Partei, sondern u. a. auch 
wirtschaftliche und sonstig,e Interessen 
der Partei begründen eine V.erpflichtung 
zur Amtsverschwiegenheit. 
Insbesondere ist auf den grundrechtlichen 

Schutz des Interesses auf Geheimhaltung 
der Privatsphäre durch Art. 8 EMRK hin­
zuweisen. Demgemäß hat jedermann einen 
Rechtsanspruch auf "Achtung seines Privat­
und Fami.Jienlebens, seiner Wohnung und 
seines Briefverkehrs". Dieses Grundrecht 
beruht auf der Anerkennung des Interesses 
des Individuums auf Schutz vor jeder Ein­
mischung in seine Intimsphäre und jeden 
Bereich seines Daseins, den es rechtmäßiger­
weise für sich behalten wollen darf. Dieses 
Interesse betrifft die persönlichen Verhält­
nisse und den persönlichen Umgang ebenso 
wie alle Fakten, ,die das Privatleben und die 
Persönlichkeit des Individuums berühren, 
und beziehen sich insbesondere auf das 
eigene Bild, das gesprochene Wort, die 
Wohnung wie auf die Güter, die der per­
sönlichen Sphäre entstammen [vgl. den Be­
richt des Expertenkomitees für Menschen­
rechte an den Ministerrat des Europarates 
vom 18 .  November 1970, DH/Exp (70) 15,  
Punkt 24] . 

Bei Auskunftsverlangen, die sich auf eine 
Person beziehen, sind bei der Beurteilung 
des Umfanges der Amtsverschwiegenheit 
strenge Maßstäbe anzulegen. Dies nicht nur 
deshalb, weil der einzelne vor dem Bekannt-

wer,den ihn betreffender Tatsachen in der 
öffentlichkeit aus ' grundrechtlich begrün­
deten Erwägungen zu schützen ist, sondern 
auch deshalb, weil die im Bundesministe­
riengesetz 1973 vorgesehene Auskunfts­
pflicht der Bundesministerien ihrem Sinne 
nach nicht darauf abzielt, daß Auskünfte 
über Personen von den Bundesministerien 
eingeholt werden können. Es ist ferner dar­
auf hinzuweisen, daß Auskünfte über Per­
sonen dazu führen könnt,en, daß das Ver­
trauen der Bevölkerung in die Verwaltung 
beeinträchtigt wird. 

Im "Interesse einer Partei" ist die Pflicht zur 
Amtsverschwiegenheit vor allem in folgenden 
Fällen gegeben: Mitteilungen über persönliche 
Daten, die wirtschaftlichen Verhältnisse, den Ge­
sundheitszustand, ,das Vorleben (z. B. Strafregi­
sterauszüge), eine Person betreffende anhängige 
Verfahren, deren Verlauf, und zwar unabhängig 
davon, ob es sich um gerichtliche oder verwal­
tungsbehördliche Verfahren handelt, soweit diese 
nicht öffentlich sind. 

11. 
Im Zusammenhang mit der Pflicht zur Aus­

kunftserteilung ergeben sich einige Fragen allge­
meiner Natur, die im folgenden behandelt wer­
den sollen : 

1 .  Verschiedene Rechtsfragen hinsichtlich der 
Pflicht zur Auskunftserteilung setzen zu ihrer 
Lösung die Bestimmung der Rechtsnatur der 
Auskunft voraus. Bei der Bestimmung der Recht­
natur der Auskunft ist davon auszugehen, daß 
die Auskunft eine Wissenserklärung ist und somit 
keinen normativen Inha:!t hat. Die Auskunft ge­
staltet keine Rechtsverhältnisse und kann solche 
auch nicht in rechtsveI1bindlicher Weise feststel­
len. Demgemäß ist eine Auskunft kein Verwal­
tungsakt im Sinne ,der ös'terreichischen Termino­
logie (v gl. hiezu M a n  n I i c h  e r, a. a. 0., S. 2 1 1 , 
und insbesondere A d a m 0 v i c h, Handbuch des 
österreichischen Verwaltungsrechts 5, . I, S. 93 f.). 

2. Da es sich bei ,der Auskunft nicht um einen 
Verwaltungsakt . handelt, findet auf die Aus­
kunftserteilung das AVG 1950 keine Anwendung. 
Gemäß Art. n EGVG 1950 gilt nämlich das A VG 
1950 ausschließlich für Verfahren in behördlichen 
Angelegenheiten für bestimmte Behörden. Unter 
einem Verfahren ist jener Prozeß zu verstehen, 
der zur Entstehung eines Verwaltungs aktes führt. 
Da es sich hei der Auskunftserteilung - wie dar­
gelegt - nicht um einen Verwaltungsakt han­
delt, geht ihr auch kein Verfahren im Sinne des 
A VG 1950 voraus. Die Auskunftserteilung ist 
vielmehr das tatsächliche Entsprechen gegenüber 
einem bestehenden Rechtsanspruch. 

Anders ist dagegen die Sachlage, wenn die 
Auskunftserteilung abgelehnt wird. Hier wird 
über den ' Bestand eines Rechtsanspruches des 
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Auskunftswerbers in einem konkreten Fall abge­
sprochen. Damit werden aber die Rechtsverhält­
nisse des Auskunftswerbers gestaltet, d. h. daß 
in einem solchen Fall ein Verfahren im Sinne 
des A VG 1950 durchzuführen ist und der Nicht­
bestand des auf § 3 Z. 5 d es Bundesministerien­
gesetzes gegründeten Rechtsanspruches bescheid­
mäßig festgelegt werden muß. 

3. Da das AVG auf die Auskunftserteilung 
keine Anwendung findet, ist die Form, in der 
Auskünfte verlangt werden können, ebensowenig 
gesetzlich festgelegt wie ·die Form, in der sie zu 
erteilen sind. Es muß deshalb davon ausgegangen 
werden, daß sowohl das Auskunftsverlangen wie 
die Auskunftserteilung schriftlich oder mündlidl 
(telephonisch) erfolgen können. KeinesfaUs be­
steht ein Remtsansprum des einzelnen auf Er­
teilung der Auskunft in einer bestimmten von 
ihm gewünsmten Form. Welme Form im kon­
kreten Fall für die Erteilung der Auskunft ge­
wählt wird, wird daher von der Art der ver­
langten Auskunft abhängen und bleibt jenem 
Beamten uberlassen, der für ·die Erteilung der 
Auskünfte zuständig ist. 

Im Falle der Auskunftsverweigerung, die eines 
begründeten Besmeides bedarf, sollte jedom wohl 
in der Regel ein smriftlimer Besmeid ergehen, 
wiewohl das A VG 1950 die mündlime Besmeid­
erlassung nimt aussmließt. Eine .endgültige Fest­
legung der Praxis wird sim erst nach der Samm­
lung entsprechender Erfahrungswerte vornehmen 
lassen. Jedenfalls ist ·dem Auskunftswerber auf 
dessen Verlangen eine schriftlime Ausfertigung 
eines mündlim erlassenen Bescheides zu geben. 

4. Hinsimtlim der Frage ·der Haftung für 
falsche Auskünfte bzw. rechtswidrige Auskunfts­
verweigerungen ist folgendes zu bemerken : Smon 
in der Vergangenheit bestanden Regelungen, die 
eine Auskunftspflimt zum Inha·lt hatten ; in 
diesen Fällen wurde die Anwendbarkeit des 
Amtshaftungsgesetzes regelmäßig angenommen. 
Es wird daher aum hier unvorgreiflim der 
Judikatur davon ausgegangen werden können, 
daß die Auskunftserteilung gemäß §. 3 Z. 5 
bzw. § 4 Abs. 3 Bundesministeriengesetz 1 973 
"Vollziehung der Gesetze" im Sinne des Art. 23 
B-VG ist und somit den Bestimmungen über die 
Amtshaftung unterliegt. Der Bund haftet sohin 
für den Smaden, der durdl eine rechtswidrige 
schuldhafte Auskunftserteilung oder -verweige­
rung wem immer zugefügt wird. 

Für den einzelnen Beamten würde eine Rück­
ersatzpflicht gegenüber dem Bund dann eintreten, 
wenn die Auskunft durm den Beamten vorsätz­
lim oder grob fahrlässig rechtswidrig verweigert 
oder falsch erteilt wurde (vgl. § 3 Abs. 1 AHG). 

5. Hinsimtlim eines Auskunftsansumens Ibe­
steht Entsmeidungspflicht im Sinne des § 73 
AVG:  

Da  die negative Entsmeidung über die Aus­
kunftserteilung ein Verwaltungsakt ist, auf dess.en 
Zustandekommen das AVG anzuwenden ist (vgl. 
11 Punkt 2), muß entweder die Auskunft erteilt 
werden oder - innerhalb der im § 73 AVG 
genannten Frist - . ein Bescheid des Inhalts er­
lassen werden, daß aus Gründen der Amtsver­
schwiegenheit keine Auskunft erteilt wird. 

III. 
§ 4 Abs. 3 Bundesministeriengesetz 1973 trägt 

den Bundesministern auf, "in geeigneter Weise 
dafür Sorge zu tragen, daß die ihren Bundes­
ministerien namgeordneten Verwaltungsbehör­
den, Amter und Einrimtungen des Bundes inner­
halb ihrer örtlimen und samlimen Zuständigkeit 
Auskünfte erteilen, soweit eine Verpflichtung 
zur Amtsverschwiegenheit dem nimt entgegen­
steht". 

1 .  Adressaten des § 4 Ahs. 3 sind die einzelnen 
Bundesminister, nimt die dem Bundes-
mInIsterium namgeordneten Verwal tungs-
behörden, Amter und Einrid1tungen des Bundes. 
Es entsteht daher durdl § 4 Abs. 3 nur eine 
Verpflimtung der Bundesminister, geeignete 
organisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung 
einer Auskunftserteilung der erwähnten Ver­
waltungsbehörden, Amter und Einrimtungen zu 
treffen, nicht aber eine ein subjektives öffent­
limes Redlt begründende V erpflim tung der im 
§ 4 genannten Verwaltungsbehörden, Amter und 
Einrimtungen zur Auskunftserteilung (im Rah­
men der Amtsverschwiegenheit). 

2. Der Kreis der Dienststellen, hinsichtlidl 
derer durch den Bundesminister Vorkehrungen 
für die Auskunftserteilung getroffen werden 
müssen, ist durm ·das Bundesministeriengesetz 
folgendermaßen bestimmt: 

Wenn § 4 Abs. 3 von "Verwaltungsbehörden, 
Amtern und Einrichtungen des Bundes" spridlt, 
so. sind darunter Bundesdiensts-rellen im 
organisatorischen Sinn zu v·erstehen, d. h. vom 
Bund errichtete Behörden, Amter und (sonstige) 
Einrichtungen. Ausgenommen von der Verpflich­
tung des Bundesministers gemäß § 4 Abs. 3 
sind Bundesbehörden (im organisatorischen Sinn) 
jedoch dann, wenn sie mittelbare Bundesverwal­
tung betreiben (vgl. § 4 Abs. 4 leg. cit.). 

Im übrigen sind unter Einrimtungen. "des 
Bundes" nur solche Einrichtungen zu verstehen, 
die als Organe des Bundes tätig werden und nimt 
selbständige Redmpersönlichkeit besitzen. 

3. Um eine ordnungsgemäße Durmführung 
der Auskunftsertei,lung zu gewährleisten, können 
für die Verwaltungsbehörden, Amter und Ein­
richtungen des Bundes (insbesondere aum für 
die der Diensthoheit des Bundes unterstehenden 
Hilfsorgane) gemeinsame Auskunftsstellen ge-
schaffen werden. \ 

III-159 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)34 von 36

www.parlament.gv.at



III-159  der Beilagen 3 5  

4 .  über die Verweigerung der Auskunfts­
erteilung ist mangels Bestehens eines subjektiven 
öffentlichen Rechtes nicht mit Bescheid abzu­
sprechen. Es kann lediglich das Aufsichtsrecht 
des Bundesministers angerufen werden. 

5. Im übrigen sind die Ausführungen unter I 
und II sinngemäß anzuwenden. 

B. Besonderer Teil 

1. Demonstrative Aufzählung von alle Ressorts 
betreffenden Angelegenheiten, die -der Auskunfts­
pflicht nicht unterliegen : 

1. Angelegenheiten der Re�tsprechung ; 
2. Amtsvorträge und Erledigungsentwürfe; 

sonstige Gegenstände und Vorgänge des 
amtsinternen Meinungsbildungsprozesses, so­
lange keine abgeschlossene Willensbildung 
beim zuständigen Organ vorliegt (z. B. Ge­
setzes- und Verordnungsentwürfe vor der 
Aussendung zum offiziellen Begutachtungs­
verfahren oder Berichte an den Minister­
rat oder an das Parlament vor ihrer Freigabe 
zur Veröff-entlichung) ; 

3. der jährliche Bundesvoranschlag vor Beginn 
der Beratungen im Nationalrat (Art. 5 1  
Abs. 1 letzter Satz B-VG) ; eine Auskunft 
vor der Vorlage des Voranschlages der Ein­
nahmen und Ausgaben für -das folgen.de 
Finanzjahr an den Nationalrat muß daher 
aus verfassungsrechtlichen Gründen unter­
bleiben ; 

4. der vom Rechnungshof dem Parlament vor-
zulegende Bundesrechnungsabschluß 
näherhin Rechnungsabschlußergebnisse im 
Ressortbereich - vor Beginn der Beratung 
im Nationalrat (Art. 121  Albs. 2 letzter 
Satz B-VG) ; 

5. Angelegenheiten und Ergebnisse der Ein­
schau des Rechnungshofes im jeweiligen 
Ressortbereich vor Beginn -der Beratung des 
Tätigkeitsberichtes des Rechnungshofes im 
Nationalrat (Art. 126 d Abs. 1 letzter Halb­
satz B-VG). 

6. Im Interesse -der Gebietskörperschaft Bund 
ist die Auskunft insbesondere über folgende 
Punkte zu verweigern : 
a) Angelegenheiten, die die Staatssicherheit 

betreffen ; 
b) Inhalt, Verhandlungskonzept und Ver­

lauf von Gesprächen und Verhandlungen 
mit: anderen Staaten oder internationalen 
Organisationen, insbesonder-e der Inhalt 
internationaler Abkommen vor deren 
Unterzeichnung, soweit nicht .diesbezüg­
lich das ausdrückliche oder stillschwei­
gende Einverständnis .des Gesprächs­
bzw. Verhandlungspartners vorliegt; 

c) Angelegenheiten internationaler Organi­
sationen, die von diesen als vertraulich 
oder in nicht öffentlicher Sitzung behan­
delt werden, sowie der Inhalt der von 
ihnen nicht freigegebenen Dokumente; 

cl) Berichte österreichischer Vertretungs­
behörden im Ausland sowie Schriftstücke 
ausländischer Stellen und Behörden im 
1n- und Ausland, wenn sie auf Grund 
ihres Inhaltes oder aus anderen Gründen 
nicht zur unbeschränkten Weitergabe ge­
eignet sind;  

e)  offizielle Besuche ausländischer Staats­
oberhäupter, Regierungschds, sonstiger 
Kabinettsmitglieder, leitender Funk­
tionäre usw., soweit nicht eine beider­
seits vereinbarte Veröffentlichung über 
Stattfinden und Programm des Besuches 
erfolgt ist; 

f) private Besuche der unter e) genannten 
Persönlichkeiten, soweit nicht der aus­
ländische Staat ausdrücklich oder still­
schweigend die Zustimmung zur Ver­
öffentlichung gegeben hat ; 

g) Organisationsangelegenheiten der Bun­
desministerien, soweit .die Erteilung der 
verlangten Auskunft die Sicherheit oder 
Arbeitsfähigkeit des Amtsbetriebes zu 
gefährden geeignet ist ;  

h) vertrauliche Ausschußsitzungen des 
Nationalrates und des Bundesrates ; 

i) Gegenstand und Inhalt innerstaatlicher 
Gespräche und Verhandlungen mit 
anderen Ressorts, mit Gebietskörper­
schaften und Interessenvertretungen, die 
zur Vorbereitung oder zur Durchführung 
innerstaatlicher Maßnahmen notwendig 
sind, soweit und solange d ie  Vertrau­
lichkeit für den Erfolg oder für .den 
ungestörten V erla uf von Gesprächen und 
Verhandlungen notwendig ist; 

j) Angelegenheiten d er Sicherheit d er Amts­
gebäude, insbesondere Hauspläne, Sicher­
heitsvorkehrungen usw. 

7. Im Interesse einer Partei ist die Auskunft 
an Dritte insbesondere über folgende Punkte 
zu verweigern : 
a) Einkommens- und Vermögensverhält­

nisse, Persönlichkeitsrechte und sonstige 
personerubezogene Daten (vgl. hiezu All­
gemeiner Teil, Punkt I, 2. 4 lit. e) ; 

b) Gerichtsakten, soweit sie nichtöffentliche 
Verfahrensteile betreffen, und Ver­
waltungssuafakten; 

c) dienst- und besoldungs rechtliche und Per­
sonalangelegenheiten eines Bediensteten, 
soweit sie nicht allgemeinzugänglichen 

III-159 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 35 von 36

www.parlament.gv.at



3 6  I1I-159 der Beilagen 

Amtsbehelfen zu entnehmen sind und 
aus der begehrten Auskunft allein oder 
in Verbindung mit anderen Umständen 
oder Auskünften direkt oder indirekt 
auf die tatsächlichen oder rechtlichen 
Verhältnisse einer Einzelperson aus dem 
genannten Personenkreis geschlossen wer­
den kann (so z. B. bei der Verleihung 
österreichischer staatlicher Auszeidmun­
gen und Titel, bei ·der Handhabung der 
Bestimmungen der Dienstpragmatik, des 
Bezügeg·esetzes 1972, des Gehaltsgesetzes 
1956, des Vertragsbedienstetengesetzes 
1948, des Pensionsgesetzes 1965, des 
GüG und des Art. 65 Abs. 3 B-VG) ; 

d) Eilnachrichten der Buchhaltungen an die 
Finanzämter über bestehende Forderun­
gen g.egenüber dem Bund zwecks Auf­
rechnung von aJlfäIIigen Abgabenrück­
ständen; 

e) finanzielle, technische und wirtschaftliche 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, die 
Organwaltern des Bundes im Zuge ihrer 
amtlichen Tätigkeit bekannt geworden 
sind; 

f) Angelegenheiten der Vergabe von Lei­
stungen auf Grund einer Ausschre�bung 
nach Maßgabe der öNORM A 2050;  

g)  Ideen- und Entwurfswettbewerbe für die 
Zeit vom Einlangen der Arbeiten bis zur 
Veröffentlichung der Namen der Preis­
träger; 

h) Kaufverträge, Mi·etverträge, Werkver­
träge . und sonstige privatrechtliche Be­
ziehungen des Bundes, soweit in irgend­
einer Weise die Interessen des (V ertrags-)­
Partners oder eines Dritten berührt wer­
den könnten, sowie Vorarbeiten zur B·e­
gründung solcher rechtlicher B eziehun­
gen. 
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